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Im Namen und im Auftrag der Mitgliedsgemeinden: 
Arneburg, Eichstedt (Altmark), Goldbeck, Hassel, Hohenberg-Krusemark, Iden, Rochau, Hansestadt Werben (Elbe)

Allgemeinverfügung

Entwidmung eines Trauzimmers

Hiermit erkläre ich gemäß §14 (2) Personenstandsgesetz (PStG) in Verbin-
dung mit Nr. 24.2.2 der Verwaltungsvorschrift des Landes Sachsen-Anhalt 
zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (VwV-LSA-PStG) das

Gutshaus Krusemark

unter der Adresse Ellinger Straße 16, 39596 Hohenberg-Krusemark als Au-
ßenstelle des Standesamtes der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck für 
entwidmet.

Die Entwidmung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Entwidmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch bei der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, An der Zucker-
fabrik 1, 39596 Goldbeck, eingelegt werden.

Goldbeck, den 04.12.2023

René Schernikau
Verbandsgemeindebürgermeister

Bekanntmachung zum Bebauungsplan „Freiflächen-Photovoltaikanlage Dalchau“ der Stadt Arneburg

Genehmigung und Inkrafttreten  
des Bebauungsplans „Freiflächen-Photovoltaikanlage Dalchau“ der Stadt Arneburg

Inkrafttreten der Satzung 
Mit Bescheid vom 12.12.2023 Az.: 63/010/2021-03092 hat der Landkreis 
Stendal den durch den Stadtrat der Stadt Arneburg am 26.09.2023 als Sat-
zung beschlossenen Bebauungsplan „Freiflächen-Photovoltaikanlage Dal-
chau“ genehmigt.
Der Bebauungsplan „Freiflächen-Photovoltaikanlage Dalchau“ wird hiermit 
gem. §10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. Der räumliche Geltungs-
bereich stellt sich wie folgt dar: 

Lage des Sondergebietes PV

© GeoBasis-DE / LVermGeo 2021

Der Bebauungsplan „Freiflächen-Photovoltaikanlage Dalchau“ tritt mit dieser 
Bekanntmachung in Kraft.
Jedermann kann den Bebauungsplan mit Begründung und Umweltbericht 
sowie die zusammenfassende Erklärung im Verwaltungsamt, Außenstelle 
Arneburg, Breite Straße 14 A in 39596 Arneburg während der allgemeinen 
Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Hinweis gemäß §44 BauGB:
Es wird auf die Vorschriften des §44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§39 
bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile einge-
treten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Hinweis gemäß §215 BauGB:
Auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie der 
Rechtsfolgen des §215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden
1.    eine nach §214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 

3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2.    eine unter Berücksichtigung des §214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes und

3.    nach §214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebau-
ungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
ist darzulegen.

Hinweise gemäß §8 Kommunalverfassungsgesetz 
Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
Auf die Vorschriften des §8 Abs.3, Abs.4 und Abs.5 Kommunalverfassungs-
gesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) wird hingewiesen. Ist eine Satzung 
unter Verletzung von Verfahren oder Formvorschriften, die in diesem Gesetz 
enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustande 
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gekommen, so ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb einesJahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der 
Kommune geltend gemacht worden ist. Dabei sind die verletzte Vorschrift 
und die Tatsache, die den Mangel ergibt, zu bezeichnen. Satz1 gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Genehmigung oder die öffentliche Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind.

Arneburg, den 02.01.2024

L. Riedinger Bürgermeister

Bekanntmachung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Biogasanlage Beelitz“ der Stadt Arneburg

Genehmigung und Inkrafttreten  
des Bebauungsplans „Biogasanlage Beelitz“ der Stadt Arneburg

Inkrafttreten der Satzung 
Mit Bescheid vom 22.12.2021 Az.: 63/010/2016-02100 hat der Landkreis 
Stendal den durch den Stadtrat der Stadt Arneburg am 29.08.2017 als Sat-
zung beschlossenen Bebauungsplan „Biogasanlage Beelitz“ genehmigt.
Der Bebauungsplan „Biogasanlage Beelitz“ wird hiermit gem. §10 Abs. 3 
BauGB ortsüblich bekanntgemacht. Der räumliche Geltungsbereich stellt sich 
wie folgt dar: 

Der Bebauungsplan „Biogasanlage Beelitz“ tritt mit dieser Bekanntmachung 
in Kraft.
Jedermann kann den Bebauungsplan mit Begründung und Umweltbericht 
sowie die zusammenfassende Erklärung im Verwaltungsamt, Außenstelle 
Arneburg, Breite Straße 14 A in 39596 Arneburg während der allgemeinen 
Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Hinweis gemäß §44 BauGB:
Es wird auf die Vorschriften des §44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den 

§§39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Hinweis gemäß §215 BauGB:
Auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie der 
Rechtsfolgen des §215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.
Unbeachtlich werden
1.  eine nach §214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2.  eine unter Berücksichtigung des §214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-

zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes und

3.  nach §214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebau-
ungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
ist darzulegen.

Hinweise gemäß §8 Kommunalverfassungsgesetz 
Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
Auf die Vorschriften des §8 Abs.3, Abs.4 und Abs.5 Kommunalverfassungs-
gesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) wird hingewiesen. Ist eine Satzung 
unter Verletzung von Verfahren oder Formvorschriften, die in diesem Gesetz 
enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustande 
gekommen, so ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb einesJahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der 
Kommune geltend gemacht worden ist. Dabei sind die verletzte Vorschrift 
und die Tatsache, die den Mangel ergibt, zu bezeichnen. Satz1 gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Genehmigung oder die öffentliche Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind.

Arneburg, den 02.01.2024

L. Riedinger Bürgermeister
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Benutzungssatzung der Stadt Arneburg für den Sportboothafen Arneburg

Auf Grund der §§ 5 und 8 Kommunalverfassungsgesetz für das Land Sach-
sen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – KVG LSA) vom 17. Juni 2014 
(GVBl. LSA 2014, 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
21. April 2023 (GVBl. LSA S. 209) in Verbindung mit §§ 1, 2 und 5 Kom-
munalabgabengesetz (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. Dezember 1996 (GVBl. LSA 1996, 405), letzte berücksichtigte Änderung: 
mehrfach geändert, § 6a aufgehoben sowie § 18a neu eingefügt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 2020 (GVBl. LSA S. 712) hat der 
Stadtrat der Stadt Arneburg auf seiner Sitzung am 28.11.2023 folgende Be-
nutzungssatzung für den Sportboothafen in Arneburg erlassen:

§ 1
Allgemeines

(1)  Die Stadt Arneburg betreibt den Sportboothafen als öffentliche Einrich-
tung. 

(2)  Diese Satzung regelt die Benutzung der öffentlichen Einrichtung „Sport-
boothafen Arneburg“, insbesondere die ordnungsgemäße Nutzung des 
Hafens, seiner Einrichtungen und des dazugehörigen Gebietes durch die 
Öffentlichkeit und die Nutzer von Boots- oder Schiffsliegeplätzen.

(3)  Der Sportboothafen Arneburg umfasst die Sportbootsteganlage ein-
schließlich des Servicegebäudes, den Wohnmobilstellplatz sowie um 
die Hafenbecken führende Wege und Plätze.

(4)  Ein Lageplan mit dem maßgeblichen Geltungsbereich ist als Anlage 
Bestandteil dieser Satzung.

(5)  Soweit die Hafenverwaltung Teile des Hafens an dafür Nutzungsbe-
rechtigte zur Eigennutzung überlässt, sind diese sowohl für sich selbst, 
ihre gesetzlichen Vertreter, als auch für ihre Besucher, Mitglieder oder 
Beauftragten verantwortlich, dass die Bestimmungen dieser Satzung 
eingehalten werden.

§ 2
Zweck

Der Sportboothafen Arneburg dient dem öffentlichen Wohl. Er dient u. a. 
der Freizeitgestaltung, dem Wassersport und auch der Erholung und Ent-
spannung.

§ 3
Begriffsbestimmungen

(1)  Hafenbehörde im Sinne dieser Satzung ist die Stadt Arneburg. 
(2)  Hafenverwaltung für den Sportboothafen, das Servicegebäude und den 

Wohnmobilstellplatz ist die Stadt Arneburg. Sie kann die Hafenverwal-
tung ganz oder teilweise auf andere juristische Personen übertragen.

(3)  Die Hafenverwaltung bestellt für die Aufsicht einen Hafenmeister.

§ 4
Aufgaben von Hafenbehörde und Hafenverwaltung

(1)  Die Hafenverwaltung vollzieht diese Satzung über die Benutzung des 
Sportboothafens Arneburg und übernimmt die ihr darin übertragenen 
Aufgaben. Sie wird dabei von der Hafenbehörde im Rahmen der all-
gemeinen Befugnisse nach den Maßgaben des Gefahrenabwehrrechts 
unterstützt.

(2)  Die Hafenverwaltung betreibt den Hafen. Sie beaufsichtigt und kontrol-
liert die Benutzung des Hafens in der Zeit von Ostersamstag bis 31. Ok-
tober (Saison) des jeweiligen Kalenderjahres. Außerhalb der Saison, 
also vom 01. November bis Karfreitag, kontrolliert und überprüft sie in 
unregelmäßigen Abständen den Hafen. Eine Unterstützung durch die 
Hafenbehörde ist hier jederzeit zulässig.

(3)  Die Hafenverwaltung überwacht den sorgfältigen Gebrauch sowie den 
Unterhalt der Bootsliegeplätze. Sie ist befugt, den vorschriftsgemäßen 
Zustand der im Geltungsbereich befindlichen Boote zu kontrollieren, 
soweit diese den Betrieb und/oder die Sicherheit des Hafens beein-

trächtigen können.

§ 5
Allgemeine Grundsätze zur Benutzung der Anlagen

(1)  Die Benutzung des Hafens richtet sich nach dieser Satzung über die 
Benutzung des Sportboothafens Arneburg.

(2)  Die Höhe der Gebühren für die Benutzung der genannten Anlagen, Ein-
richtungen und Dienstleistungen dieser Benutzungssatzung ergibt sich 
aus der Gebührensatzung der Stadt Arneburg für den Sportboothafen 
Arneburg. 

§ 6
Benutzung der Bootsliegeplätze

(1)  Liegeplätze werden von der Hafenverwaltung zugewiesen.
(2)  Wer einen Saisonliegeplatz im Sportboothafen belegen will, meldet 

dies bei der Hafenbehörde auf einem offiziellen Antragsformular an. 
Die anmeldende Person muss zum Zeitpunkt der Anmeldung volljährig 
sein, eine Kopie des Bootsausweises vorlegen und die Bestimmungen 
über den Sportboothafen anerkennen. 

 Auf dem Antragsformular ist zwingend eine Telefonnummer anzugeben, 
über die der Eigner oder/und eine Kontaktperson erreichbar ist. Der Eig-
ner oder/und die Kontaktperson muss unverzüglich am Wasserfahrzeug 
erscheinen können, um dort gegebenenfalls einem Alarm oder sonsti-
gen Vorfall nachgehen zu können.

 Die Prüfung erfolgt durch die Hafenverwaltung. 
(3)  Wasserwanderer und Tagesanlieger legen den Bootsausweis gegenüber 

der Hafenverwaltung vor. Die anmeldende Person muss zum Zeitpunkt 
der Anmeldung volljährig sein und die Bestimmungen über den Sport-
boothafen anerkennen. 

 Bei der Hafenverwaltung ist zwingend eine Telefonnummer anzugeben, 
über die der Eigner oder/und eine Kontaktperson erreichbar ist. Der Eig-
ner oder/und die Kontaktperson muss unverzüglich am Wasserfahrzeug 
erscheinen können, um dort gegebenenfalls einem Alarm oder sonsti-
gen Vorfall nachgehen zu können.

 Die Prüfung erfolgt durch die Hafenverwaltung.
(4)  Die Steganlage im Sportboothafen dürfen nur mit gültiger Nutzungs-

vereinbarung oder nach Anmeldung bei der Hafenverwaltung benutzt 
werden. Das Betreten der Steganlagen ist nur den Liegeplatzinhabern 
selbst und deren Besuchern gestattet. Die Tore zu den Steganlagen sind 
stets geschlossen zu halten. Das Festmachen der Boote hat nach den 
Vorschriften der Hafenverwaltung, und zwar nur an den dafür vorgese-
henen und vom Hafenmeister zugewiesenen Anlegeplätzen/-stegen, zu 
erfolgen. Die Kontrolle obliegt der Hafenverwaltung.

§ 7
Benutzung des Wohnmobilstell- und Zeltplatzes

Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte dürfen nur den gesondert ausgewie-
senen Stellplatz benutzen. Die Anmeldung erfolgt bei der Hafenverwaltung. 
Ein Stromanschluss steht nicht zur Verfügung. 

§ 8
Benutzung der Versorgungseinrichtungen

(1)  Die Entnahme von elektrischem Strom aus den Steckdosen am Steg 
ist nur für Zwecke der Beleuchtung sowie zum Betreiben kleiner Elek-
trogeräte bis 1.000 Watt und zum Betreiben von Lenzpumpen, welche 
ausschließlich einfallendes Niederschlagswasser bzw. eindringendes 
Wasser ohne wassergefährdende Stoffe herauslenzen, zulässig.

(2)  Das Wasser aus den Wasserzapfstellen ist Trinkwasser und darf nur als 
solches verwendet werden. Es dürfen damit keine Reinigungsarbeiten, 
z. B. an den Booten, ausgeführt werden.
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§ 9
Straßenfahrzeugverkehr

(1)  Die für den öffentlichen Straßenverkehr erlassenen Vorschriften gelten 
auch auf den Wegen des Geltungsbereichs dieser Satzung.

(2)  Das Parken von Fahrzeugen ist nur auf den ausgewiesenen Parkflächen 
zulässig. Verkehrswege sind grundsätzlich freizuhalten.

(3)  Die Wege im Geltungsbereich dieser Satzung unterliegen nicht dem 
allgemeinen Winterdienst.

(4)  Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr.

§ 10
Reinhaltung

(1)  Jegliche Verunreinigung des Hafengebietes ist verboten.
(2)  Untersagt ist im Geltungsbereich dieser Satzung insbesondere

1.  das Lagern und Ablassen von Öl, Altöl oder Treibstoffen, ebenso 
jegliche Verunreinigung der Gewässer, z. B. durch Öl, Abfälle und 
andere das Wasser verunreinigende Stoffe sowie die Benutzung 
der Außenbordtoiletten mit Außenbordabfluss, das Ablassen von 
Fäkalien ins Wasser und das Abpumpen der Bilge.

 Es ist eine ordnungsgemäße den gesetzlichen Vorschriften entspre-
chende Fäkalentsorgung sicherzustellen.

2.  das Betanken im Hafen liegender Boote und Schiffe mittels Tankwa-
gen oder mitgebrachter Kanister und der Transport von mit Treibstoff 
gefüllten Kanistern. Eine Betankung darf lediglich an der Bootstank-
stelle erfolgen.

3.  die Ablagerung jeglicher Sonderabfälle wie z. B. Chemikalien, Bat-
terien o. ä.

4.  die Reinigung von Booten, Wohnmobilen und Wohnwagen.
(3)  Für auf den Booten anfallende Abfälle sind ausschließlich die bereit-

gestellten Entsorgungseinrichtungen zu benutzen. Die Entsorgung der 
Fäkalien auf den Toiletten ist untersagt. 

(4)  Die Vorschriften des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG 
LSA) in der jeweils gültigen Fassung bleiben unberührt.

(5)  Insbesondere ist § 5 Abs. 1 S. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zu be-
achten. Danach ist jede Person verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen 
Einwirkungen auf ein Gewässer verbunden sein können, die nach den 
Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um so eine nachteilige 
Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden.

§ 11
Tanken und Umgang mit Treibstoff

Für das Betanken der Boote ist die Bootstankstelle zu nutzen. Das Betanken 
ist nach Anmeldung bei der Hafenverwaltung möglich. Die Benutzung der 
Bootstankstelle darf nur im Beisein der Hafenverwaltung erfolgen. Beim 
Tankvorgang ist den Anweisungen der Hafenverwaltung Folge zu leisten.

§ 12
Betrieb von Lenzpumpen und Notstromaggregaten

(1)  Der Betrieb von Lenzpumpen ohne wassergefährdende Inhaltsstoffe ist ge-
stattet, sofern damit ein Sinken des Schiffs vermieden werden kann. Dabei 
ist die Stromversorgung vorrangig am Liegeplatz/Steg sicherzustellen.

(2)  Der Betrieb von Notstromaggregaten ist grundsätzlich untersagt. Der 
Strombezug über ein mobiles Notstromaggregat ist ausnahmsweise 
erlaubt, wenn die Stromversorgung eines Lenzsystems zur Vermeidung 
des Sinkens des Schiffs am Liegeplatz/Steg nicht möglich ist. Der Be-
trieb eines speziell für das Lenzsystem vorgehaltenen Notstromaggre-
gats an Bord eines Schiffes ist zu vermeiden.

§ 13
Hafensicherheit

Die Nutzung des gesamten Hafens kann jederzeit untersagt werden, wenn 
sie geeignet ist, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar-
zustellen. 

§ 14
Ruhezeiten

(1)  Während der Nachtruhe (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) sind im Geltungsbe-
reich dieser Satzung Betätigungen verboten, welche die Nachtruhe zu 
stören geeignet sind. Von diesem Grundsatz kann abgewichen werden, 
wenn dafür ein öffentliches Bedürfnis vorliegt und von der Hafenbehör-
de eine entsprechende Ausnahmegenehmigung erteilt wurde.

(2)  Als Mittagsruhe gilt die Zeit von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr. Im Interesse 
des allgemeinen Erholungsbedürfnisses sind während dieser Zeitspanne 
lärmintensive Tätigkeiten, wie z. B. das Laufenlassen der Motoren, zu 
vermeiden bzw. zu minimieren. In besonderen Fällen kann die Hafenbe-
hörde Ausnahmen zulassen.

(3)  Die einschlägigen Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) und der dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften in der je-
weils geltenden Fassung bleiben unberührt.

§ 15
Veranstaltungen

Veranstaltungen, wie Drachenbootrennen, Motorboottreffen, Wasserski- und 
Korsofahrten etc., bedürfen ungeachtet anderer Vorschriften der besonderen 
Erlaubnis der Hafenbehörde.

§ 16
Sonstige verbotene Handlungen

(1)  Untersagt sind alle Handlungen, die eine ordnungsgemäße Benutzung 
der Anlagen der Gesamteinrichtung beeinträchtigen oder verhindern. 
Dies wird durch die Hafenverwaltung festgestellt und geahndet.

(2)  Insbesondere ist untersagt,
1.  am Hafen Hunde frei laufen zu lassen;
2.  Verunreinigungen, wie z. B. Exkremente von Hunden, zurückzulassen;
3.  außerhalb des Wohnmobilstell- und Zeltplatzes zu campieren;
4.  im Hafen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 5 km/h (2,7 kn) zu 

verkehren;
5.  Reparaturen mit der Gefahr einer Gewässerverunreinigung aufgrund 

der Freisetzung von wassergefährdenden Stoffen, dem Anfall von 
Schleifstäuben oder sonstigen „Umweltbelastungen“ wie Lärmim-
missionen (z. B. auch durch Lärm von Arbeitsgeräuschen) durchzu-
führen. Entsprechende Reparaturen dürfen lediglich in geringem 
Umfang mit Zustimmung der Hafenverwaltung an einem von der 
Hafenverwaltung zugewiesenen Standort ausgeführt werden.

6.  auf der Steganlage und im Bereich der Tankanlage zu rauchen und 
mit offenem Licht oder offenem Feuer umzugehen;

7.  im Geltungsbereich dieser Satzung zu angeln und zu baden. 

§ 17
Ergänzende Vorschriften

(1)  Die Hafenverwaltung kann in dieser Satzung vorgesehene Zustimmun-
gen oder Genehmigungen von Bedingungen abhängig machen oder mit 
Auflagen verbinden. Die Hafenbehörde kann, wenn die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung gefährdet ist, nach dieser Satzung erteilte Zustim-
mungen oder Genehmigungen einschränken und diese vorläufig oder 
ganz aussetzen.

(2)  Es steht der Hafenbehörde frei, allgemeine Verhaltensregeln und ande-
re im Hafengebiet regelungsbedürftige Sachverhalte weitergehend in 
privatrechtlichen Benutzungsordnungen zu regeln.

§ 18
Ordnungswidrigkeiten

(1)  Ordnungswidrig nach § 8 Abs. 6 KVG LSA handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 
1.  dem Gebot über die Zuweisung der Liegeplätze durch den Hafen-

meister gemäß § 6 Abs. 1,
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2.  den Geboten, dass Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte nur den 
gesondert ausgewiesenen Stellplatz benutzen dürfen, gemäß § 7,

3.  den Ge- und Verboten über die Benutzung der Versorgungseinrich-
tungen gemäß § 8,

4.  dem Gebot, dass das Parken von Fahrzeugen nur auf den ausge-
wiesenen Parkflächen zulässig ist und Verkehrswege grundsätzlich 
freizuhalten sind gemäß § 9 Abs. 2,

5.  den Verboten über jegliche Verunreinigung des Hafengebiets gemäß 
§ 10 Abs. 1,

6.  den Verboten über
a)  das Lagern und Ablassen von Öl, Altöl oder Treibstoffen, ebenso 

jegliche Verunreinigung der Gewässer, z. B. durch Öl, Abfälle und 
andere das Wasser verunreinigende Stoffe sowie die Benutzung 
der Außenbordtoiletten mit Außenbordabfluss, das Ablassen von 
Fäkalien ins Wasser und das Abpumpen der Bilge gemäß § 10 
Abs. 2 Nr. 1,

b)  das Betanken im Hafen liegender Boote und Schiffe mittels Tank-
wagen oder mitgebrachter Kanister und der Transport von mit 
Treibstoff gefüllten Kanistern gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 2, 

c)  die Ablagerung jeglicher Sonderabfälle wie z. B. Chemikalien, 
Batterien o. ä. gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 3,

d)  die Reinigung von Booten, Wohnmobilen und Wohnwagen ge-
mäß § 10 Abs. 2 Nr. 4,

7.  dem Gebot, für auf den Booten anfallende Abfälle ausschließlich die 
bereitgestellten Entsorgungseinrichtungen zu benutzen, gemäß § 10 
Abs. 3 Satz 1,

8.  dem Verbot, Fäkalien in der Toilette zu entsorgen, gemäß § 10 
Abs. 3 Satz 2,

9.  den Ge- und Verboten über das Tanken und den Umgang mit Treib-
stoff gemäß § 11,

10.  den Ge- und Verboten über den Betrieb von Lenzpumpen und Not-
stromaggregaten gemäß § 12,

11.  den Ge- und Verboten über die Nachtruhe gemäß § 14 Abs. 1,
12.  den Geboten über die Mittagsruhe gemäß § 14 Abs. 2,
13.  dem Verbot, Veranstaltungen ohne besondere Erlaubnis der Hafen-

behörde durchzuführen, gemäß § 15,
14.  den Verboten, in denen untersagt wird

a)  am Hafen Hunde frei laufen zu lassen gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1;
b)  Verunreinigungen, wie z. B. Exkremente von Hunden, zurückzu-

lassen gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2;
c)  Außerhalb des Wohnmobil- und Zeltplatzes zu campieren gemäß 

§ 16 Abs. 2 Nr. 3;
d)  im Hafen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 5 km/h (2,7 kn) 

zu verkehren gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 4;
e)  Reparaturen mit der Gefahr einer Gewässerverunreinigung auf-

grund der Freisetzung von wassergefährdenden Stoffen, dem 
Anfall von Schleifstäuben oder sonstigen „Umweltbelastungen“ 
wie Lärmimmissionen (z. B. auch durch Lärm von Arbeitsgeräu-
schen) durchzuführen gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 5 Satz 1;

f)  Reparaturen lediglich in geringem Umfang mit Zustimmung der 
Hafenverwaltung oder an einem von der Hafenverwaltung zuge-
wiesenen Standort auszuführen gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 5 Satz 2; 

g)  auf der Steganlage und im Bereich der Tankanlage zu rauchen 
und mit offenem Licht oder offenem Feuer umzugehen gemäß 
§ 16 Abs. 2 Nr. 6;

h)  im Geltungsbereich dieser Satzung zu angeln und zu baden ge-
mäß § 16 Abs. 2 Nr. 7;

 dieser Satzung zuwiderhandelt.
 Die Einhaltung der Regelungen dieser Satzung wird durch die Hafen-

verwaltung kontrolliert. Die Hafenverwaltung ist befugt, Ordnungs-
widrigkeiten zu verhindern und Verwarngelder zu erlassen.

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit Ausnahme des § 18 Abs. 1 Nr. 8 ge-
mäß § 8 Abs. 1 Satz 2 KVG LSA mit einer Geldbuße bis zu fünftausend 
Euro geahndet werden.

 Für die Ordnungswidrigkeit nach § 18 Abs. 1 Nr. 8 wird durch die Hafen-
verwaltung eine Geldbuße in Höhe von 50,00 € sofort erhoben. 

(3)  Weitergehende Ahndungen auf privatrechtlicher Ebene, wie z. B. der 
ersatzlose und entschädigungslose Entzug des Liegeplatzes, können 
unbeschadet der Sanktionsmöglichkeiten der Absätze 1 und 2 sowie 
anderer gesetzlicher Vorschriften durch die Hafenverwaltung erfolgen.

§ 19
Datenverarbeitung

Die Hafenbehörde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Gebüh-
renpflichtigen, ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den für die Be-
arbeitung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese 
Daten zum Zwecke der Bearbeitung nach dieser Satzung zu verwenden und 
weiterzuverarbeiten. 

§ 20
Inkrafttreten

(1)  Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
(2)  Gleichzeitig tritt die Hafenordnung der Stadt Arneburg vom 08.05.2007 

sowie die Hafenordnung vom 29.06.2004 außer Kraft. 

Arneburg, den 28.11.2023

Lothar Riedinger
Bürgermeister 

Anlage – Lageplan Geltungsbereich
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Gebührensatzung der Stadt Arneburg für den Sportboothafen Arneburg

Auf Grund der §§ 5 und 8 Kommunalverfassungsgesetz für das Land Sach-
sen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – KVG LSA) vom 17. Juni 2014 
(GVBl. LSA 2014, 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
21. April 2023 (GVBl. LSA S. 209) in Verbindung mit §§ 1, 2 und 5 Kom-
munalabgabengesetz (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
13. Dezember 1996 (GVBl. LSA 1996, 405), letzte berücksichtigte Änderung: 
mehrfach geändert, § 6a aufgehoben sowie § 18a neu eingefügt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 2020 (GVBl. LSA S. 712) hat der 
Stadtrat der Stadt Arneburg auf seiner Sitzung am 28.11.2023 folgende Ge-
bührensatzung für den Sportboothafen in Arneburg erlassen:

§ 1
Allgemeines

(1)  Die Stadt Arneburg betreibt den Sportboothafen als öffentliche Einrich-
tung und erhebt auf Grundlage dieser Satzung Benutzungsgebühren. 

 Das gebührenpflichtige Hafengebiet umfasst die Land- und Wasserflä-
chen, deren Grenzen in der Anlage der Benutzungssatzung der Stadt 
Arneburg für den Sportboothafen Arneburg festgelegt sind. 

(2)  Die Stadt Arneburg schließt gemäß der Benutzungssatzung der Stadt 
Arneburg für den Sportboothafen Arneburg mit dem Antragsteller eine 
Nutzungsvereinbarung für den Saisonliegeplatz ab, der dieser Gebüh-
rensatzung entspricht.

 Die Nutzungsvereinbarung ist der Anlage beigefügt. 
(3)  Die Anträge für die Saisonanlegeplätze sind an die Stadt Arneburg, 

Breite Straße 15 in 39596 Arneburg zu richten. Die Anträge müssen die 
Angaben entsprechend des § 6 Abs. 2 der Benutzungssatzung der Stadt 
Arneburg für den Sportboothafen Arneburg enthalten.

(4)  Ein Rechtsanspruch auf Überlassung besteht nicht.

§ 2
Gebührenschuldner

(1)  Gebührenschuldner ist, wer die mit der öffentlichen Einrichtung gebo-
tene Leistung in Anspruch nimmt. 

(2)  Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Benutzungsgebühren

Als Gegenleistung für die Inanspruchnahme dieser öffentlichen Einrichtung 
werden Benutzungsgebühren erhoben: 

1. Bootsliegeplätze Gebühr 

1.1.  Saisonanlieger (Ostersamstag bis Oktober) 
 Pro angefangene Meter Bootslänge 75,00 €

1.2. Wasserwanderer / Tagesanlieger
1.2.1. Motorboote / Segelboote 
 Pro Kalendertag je angefangenen Meter Bootslänge; 2,00 €
 mindestens jedoch 10,00 €
 Kurzzeitanleger                                           pro Stunde 3,00 €
1.2.2. Ruderboote / nicht motorisierte Sportboote
 pro Kalendertag unabhängig der Bootslänge 8,50 €

2. Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung

2.1. Duschen pro Duschgang 2,00 €
2.2. Strom                                                           pro 1 kWh 1,00 €
2.3. Fäkalienentsorgung                                          pro 10 l 2,00 €
2.4. Abfallentsorgung                                              pro 40 l 5,00 €
                                                                           pro 80 l 10,00 €
2.6. Bootseinlassstelle                                     pro Nutzung 10,00 €

3. Tankversorgung

3.1. Dieselkraftstoff zzgl. Beschaffungspreis              pro l 0,50 €
3.2. Vergaserkraftstoff zzgl. Beschaffungspreis          pro l 0,50 €

4. Aufstellung von Zelt / Wohnwagen / Campingmobile
4.1. pro Zelt und Kalendertag 10,00 €
4.2. pro Wohnwagen / Campingmobil und Kalendertag 16,00 €

Die Gebühren verstehen sich als Nettobeträge. Die gesetzliche Mehrwert-
steuer wird im Falle der Umsatzsteuerpflicht zusätzlich geschuldet.

§ 4
Auskunftspflicht

Die Gebührenschuldner haben der Hafenbehörde und der Hafenverwaltung 
alle Auskünfte zu erteilen, die zur ordnungsgemäßen Berechnung der Benut-
zungsgebühren erforderlich sind. 

§ 5
Festsetzung, Fälligkeit und Zahlung

(1)  Die Benutzungsgebühren für die Saisonliegeplätze werden für den Zeit-
raum der vorgesehenen Nutzung nach Abschluss der Vereinbarung im 
Voraus festgesetzt und werden einen Monat nach der Festsetzung fällig. 

(2)  Die Festsetzung der Benutzungsgebühren erfolgt durch die Hafenhörde. 
(3)  Die Benutzungsgebühren, mit Ausnahme der Saisonliegeplätze nach § 3 

Nr. 1.1., sind in bar an die Hafenverwaltung gegen Quittung zu zahlen. 

§ 6
Datenverarbeitung

Die Hafenbehörde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Gebüh-
renpflichtigen, ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den für die Be-
arbeitung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese 
Daten zum Zwecke der Bearbeitung nach dieser Satzung zu verwenden und 
weiterzuverarbeiten.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Gebührensatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Arneburg, den 28.11.2023

Lothar Riedinger (Siegel)
Bürgermeister
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Anlage zur Gebührensatzung der Stadt Arneburg für den Sportboothafen Arneburg

Vereinbarung über die Nutzung  
des Sportboothafens Arneburg für die Saison ……..

zwischen

der Stadt Arneburg, vertreten durch den Bürgermeister 
Herrn Lothar Riedinger, Breite Straße 15, 39596 Arneburg

und dem Nutzer (Bootseigner) 

______________________________________________________

wird folgende Vereinbarung geschlossen:

1.  Der Nutzer erkennt die Benutzungssatzung der Stadt Arneburg für den 
Sportboothafen Arneburg und die Gebührensatzung der Stadt Arneburg 
für den Sportboothafen Arneburg in der jeweils gültigen Fassung an. 

2.  Der Nutzungszeitraum des Sportboothafens Arneburg beschränkt sich 
auf die Saison von Ostersamstag bis 31. Oktober eines jeweiligen Ka-
lenderjahres.

3.  Die Vergabe der Saisonanlegeplätze erfolgt personen- und bootsbezo-
gen. Eine Untervermietung der Saisonanlegeplätze ist nicht statthaft.

4.  Die Stadt Arneburg schließt während der Saison eine Minderung der 
Benutzungsgebühren aufgrund Niedrig- und Hochwasser der Elbe aus. 

5.  Bei einem drohenden Hochwasserstand der Elbe und der einhergehen-
den Gefahr für die Anleger im Sportboothafen wird das Hafenpersonal 
den Nutzer darüber in Kenntnis setzen. Die Anlegestelle ist in diesem 
Fall innerhalb von 2 Tagen zu beräumen. 

6.  Die Saison endet zum 31. Oktober eines jeweiligen Kalenderjahres. Bis 
zu diesem Zeitpunkt ist die Anlegestelle unaufgefordert zu beräumen. 
Bei Zuwiderhandlung behält sich die Stadt Arneburg rechtliche Maß-
nahmen zur Zwangsräumung vor.  

7.  Die Schlüsselkaution / Transponderkaution in Höhe von 100,00 € ist bei 
der Hafenverwaltung nach Zuweisung des Liegeplatzes zu hinterlegen. 
Spätestens zum Saisonende am 31. Oktober des jeweiligen Jahres ist 
der Schlüssel bei der Hafenverwaltung abzugeben. 

Arneburg, den _____________________ _______________
 Ort, Datum

____________________________ __________________
Lothar Riedinger Nutzer
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Eichstedt (Altmark)

Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Solarpark Eichstedt (Altmark) 
Solarpark „Hohes Holz“

Der Gemeinderat Eichstedt (Altmark) hat in seiner Sitzung am 12.12.2023 
den Beschluss 60/114/23 mit dem folgenden Inhalt gefasst. Er wird hiermit 
bekannt gemacht: 

Beschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Eichstedt (Altmark) beschließt auf seiner 
heutigen Sitzung die Ergänzung des Geltungsbereiches des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans für den Solarpark „Hohes Holz“ in Eichstedt (Altmark) 
mit integriertem Grünordnungsplan. Es ist eine Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB durchzuführen. Ziel ist die Ausweisung eines Sondergebietes 
Photovoltaik-Freiflächenanlage.
Der Gemeinderat Eichstedt (Altmark) hat am 07. März 2023 den Aufstel-
lungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan für den Solarpark 
Eichstedt (Altmark) „Hohes Holz“ gefasst. Der Geltungsbereich des Aufstel-
lungsbeschusses umfasst in der Gemarkung Eichstedt, Flur 2 die Flurstücke 
80, 81, 82, 104, 107, 109, 210/113, 211/115, 209/101 (teilweise) und 103 
sowie in der Flur 3 die Flurstücke 1, 2, 3 und in der Flur 4 das Flurstück 175. 
Die Karte des Geltungsbereiches war Bestandteil des Beschlusses.
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für den So-
larpark Eichstedt (Altmark) „Hohes Holz“ wird um die Flurstücke 106 und 117 
in der Flur 2 ergänzt.
Der ergänzende Aufstellungsbeschluss ist nach den Vorgaben der Haupt-
satzung der Gemeinde Eichstedt (Altmark) ortsüblich bekannt zu machen.

Sachverhalt: 
Der Gemeinderat Eichstedt (Altmark) fasste auf seiner öffentlichen Sitzung 
am 07. März 2023 den Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan für den Solarpark Eichstedt (Altmark) „Hohes Holz“ einschließ-

lich Umweltbericht zur Ausweisung eines Sondergebietes in der Gemarkung 
Eichstedt. Bestandteil des Aufstellungsbeschlusses ist die Aufzählung der 
Flurstücke innerhalb des Geltungsbereiches.
In Vorbereitung des Vorentwurfes des Bebauungsplanes wurde festgestellt, 
dass bei der Aufzählung der Flurstücke das Flurstück 117 fehlt. Das Flurstück 
liegt innerhalt des geplanten Geltungsbereiches, es wurde auf der beiliegen-
den Karte gesondert markiert.
Im nördlichen Teil des Geltungsbereiches befinden sich zwei Wegeflurstü-
cke, die Flurstücke 106 und 107 in der Flur 2. Diese Flurstücke werden als 
landwirtschaftliche Fläche genutzt. Das Flurstück 107 ist Bestandteil des 
Aufstellungsbeschlusses. Der Geltungsbereich wird um das Flurstück 106 
ergänzt. Diese beiden Flurstücke wurden ebenfalls auf der beiliegenden 
Karte markiert.

Finanzierung: 
Die Kosten des Verfahrens werden auf der Grundlage eines städtebaulichen 
Vertrages vom Investor getragen. 

Anlagen: 
Karte des Geltungsbereiches

Karlheinz Schwerin
Bürgermeister
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Unterhaltungsverband „Milde/Biese“ 

Termine Gewässerschauen 2024

Bekanntmachung

Gemäß § 5 der Satzung des Unterhaltungsverbandes Milde/Biese i. V. m. § 67 WG LSA sind die Gewässer und Anlagen im Verbandsgebiet einmal im Jahr 
zu schauen. Die Gewässerschauen in den jeweiligen Schaubezirken finden an folgenden Tagen statt:

Datum  Uhrzeit  Schaubezirk  Treffpunkt

12.02.2024  08.15 Uhr  Oberlauf Milde  Gaststätte Ackendorf
14.02.2024  08.15 Uhr  Untermilde  Betriebshof UHV Milde/Biese Engersen
14.02.2024  12.30 Uhr  Halmaygraben  Parkplatz Landfleischerei in Lückstedt
19.02.2024  08.15 Uhr  Secantsgraben  Hofstelle Duhm Döllnitz
21.02.2024  08.15 Uhr  Königsgraben  Betriebshof UHV Milde/Biese Engersen
21.02.2024  12.30 Uhr  Markgraben  Parkplatz Bäckerei Pennigstorf in Fiessau
26.02.2024  08.15 Uhr  Augraben  Milchviehanlage Siepe

Die Mitglieder des Unterhaltungsverbandes sind berechtigt, an den Gewässerschauen teilzunehmen.

Engersen, den 20.12.2023

Detlef Kränzel
amtierender Verbandsvorsteher

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hassel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassunggesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 02.11.2023 beschlossene 
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 1.110.200 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.338.000 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 941.000 Euro

b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.152.300 Euro

c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 165.500 Euro

d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 255.000 Euro

e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

f)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) werden nicht festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
50.000 Euro festgesetzt.
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§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

1.  Grundsteuer
1.1  für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft  

(Grundsteuer A) auf 225 v. H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v. H.

2.  Gewerbesteuer auf 350 v. H.

Hassel, den 02.11.2023

Alf Diedrich
Bürgermeister der Gemeinde Hassel (Siegel)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt 
nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 01.02.2024 bis 16.02.2024 im Ver-
waltungsgebäude Goldbeck öffentlich aus.

Hassel, den 02.11.2023

Alf Diedrich
Bürgermeister der Gemeinde Hassel (Siegel)

Bekanntmachung der Gemeinde Hohenberg-Krusemark 

Genehmigung und Inkrafttreten des Bebauungsplans „Agrar-Photovoltaik  
mit landwirtschaftlicher Nutzung nördlich Schwarzholz“

Inkrafttreten der Satzung 
Mit Bescheid vom 13.12.2023 Az.: 63/245/2021-05743 hat der Landkreis 
Stendal den durch den Gemeinderat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark 
am 31.08.2023 als Satzung beschlossenen Bebauungsplan „Agrar-Photo-
voltaik mit landwirtschaftlicher Nutzung nördlich Schwarzholz“ genehmigt.
Der Bebauungsplan „Agrar-Photovoltaik mit landwirtschaftlicher Nutzung 
nördlich Schwarzholz“ wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich be-
kanntgemacht. Der räumliche Geltungsbereich stellt sich wie folgt dar: 
siehe Anlage Seite 12

Es wird eine planexterne Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme auf dem Grund-
stück Gemarkung Schwarzholz, Flur 1, Flurstück 262 durchgeführt. 
Der Bebauungsplan „Agrar-Photovoltaik mit landwirtschaftlicher Nutzung 
nördlich Schwarzholz“ tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft.
Jedermann kann den Bebauungsplan mit Begründung und Umweltbericht 
sowie die zusammenfassende Erklärung im Verwaltungsamt, Außenstelle 
Arneburg, Breite Straße 14 A in 39596 Arneburg während der allgemeinen 
Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Hinweis gemäß § 44 BauGB:
Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den  
§§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnach-
teile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Hinweis gemäß § 215 BauGB:
Auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie der 
Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.
Unbeachtlich werden
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebau-
ungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
ist darzulegen.

Hinweise gemäß § 8 Kommunalverfassungsgesetz 
Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
Auf die Vorschriften des § 8 Abs.3, Abs.4 und Abs.5 Kommunalverfassungs-
gesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) wird hingewiesen. Ist eine Satzung 
unter Verletzung von Verfahren oder Formvorschriften, die in diesem Gesetz 
enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustande 
gekommen, so ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb einesJahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der 
Kommune geltend gemacht worden ist. Dabei sind die verletzte Vorschrift 
und die Tatsache, die den Mangel ergibt, zu bezeichnen. Satz1 gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Genehmigung oder die öffentliche Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind.

Hohenberg-Krusemark, 02.01.2024

Dirk Kautz
Bürgermeister
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— Amtliche Bekanntmachungen —

Bekanntmachung der Gemeinde Iden über die Bestätigung des Jahresabschlusses 2022  
der Gemeinde Iden, sowie der Entlastung des Bürgermeisters für diesen Zeitraum

Beschlussnummer: 11/084/23

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Iden Folgendes am 19.12.2023 
beschlossen:

„Der Gemeinderat der Gemeinde Iden beschließt auf seiner heutigen Sitzung 
gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit 
geltenden Fassung über den Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Iden. Der 
Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister die Entlastung für den Zeitraum 
01.01.2022–31.12.2022.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 01.02.2024 bis 
16.02.2024 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Iden, 19.12.2023

Kuhlmann
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Iden über die Bestätigung des Jahresabschlusses 2021  
der Gemeinde Iden, sowie der Entlastung des Bürgermeisters für diesen Zeitraum

Beschlussnummer: 11/083/23

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Iden Folgendes am 19.12.2023 
beschlossen:

„Der Gemeinderat der Gemeinde Iden beschließt auf seiner heutigen Sitzung 
gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit 
geltenden Fassung über den Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Iden. Der 
Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister die Entlastung für den Zeitraum 
01.01.2021–31.12.2021.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 01.02.2024 bis 
16.02.2024 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Iden, 19.12.2023

Kuhlmann
Bürgermeister

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Eichstedt (Altmark) für das Haus-
haltsjahr 2024

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
die Folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 23.11.2023 beschlossene 
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 1.744.900 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.098.500 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.460.900 Euro

b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.783.600 Euro

c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 1.526.800 Euro

d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 2.107.200 Euro

e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

f)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

festgesetzt.
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— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit- ermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
150.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

1.  Grundsteuer
1.1  für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft  

(Grundsteuer A) auf 250 v. H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v. H.

2.  Gewerbesteuer auf 350 v. H.

Eichstedt (Altmark), den 23.11.2023

Karlheinz Schwerin
Bürgermeister der Gemeinde Eichstedt (Altmark) (Siegel)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Der Haushalts- plan mit seinen Anlagen liegt 
nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 01.02.2024 bis 16.02.2024 im Ver-
waltungsgebäude Goldbeck öffentlich aus.

Eichstedt (Altmark), den 23.11.2023

Karlheinz Schwerin
Bürgermeister der Gemeinde Eichstedt (Altmark) (Siegel)
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Neujahrsgrusswort

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Ihnen allen ein herzliches 
Willkommen im neuen Jahr, 

das wir mit Hoffnung und Opti-
mismus begrüßen. Die Heraus-
forderungen der vergangenen 
Jahre haben uns auf eine harte 
Probe gestellt. Genau deshalb ist 
es für uns und für die Menschen 
unserer Region wichtig, dass wir 
gemeinsam nach vorne schau-
en, um die vor uns stehenden 
Aufgaben mit Zuversicht anzu-
gehen.
Ich möchte diese Gelegenheit 
auch nutzen, um mich herzlich 
bei Ihnen für das entgegenge-
brachte Vertrauen bei meiner 
Wiederwahl als Verbandsge-
meindebürgermeister zu bedan-
ken. Es ist mir eine große Ehre, 
weiterhin in dieser verantwor-
tungsvollen Position tätig sein 
zu dürfen, und ich schätze das 
Vertrauen, das Sie in meine Ar-
beit setzen, sehr.
Scheinbar jedes einzelne der ver-
gangenen Jahre begann mit lo-
kalen und globalen Herausforde-
rungen, die uns alle in verschie-
dener Weise betroffen haben. 
Und wäre das nicht genug, 
schlug 2023 die Inflation gna-
denlos zu und brachte kaum be-
wältigbare Herausforderungen 
für Sie alle und für unsere lokale 
Wirtschaft – von Mercer über 
den Hotel- und Gasthof  Gose bis 
zur Schlosserei in Klein 
Schwechten, von der Familie 
mit Kind in Werben, über den 
Single in Hohenberg-Krusemark 
bis zum Rentnerpaar in Hassel, 
aber sie führte auch die kommu-
nalen Haushalte und unsere 
Planungen an ihre Grenzen. 
Jede Herausforderung, jede Kri-
se hat uns eins gelehrt, wie 
wichtig Zusammenhalt der 
Menschen und Solidarität sind.  
Zum Glück: wir sind in Ost-
deutschland, in Sachsen-Anhalt, 
Improvisation und Umgang mit 
dem Mangel ist hier Grundfach 
jeder Schule, auch heute noch. 
Wir sind kreativ, erfinderisch 
und passen uns neuen Realitä-
ten in einem atemberaubenden 
Tempo an. 
Aber auch unser Ostdeutsches 

Improvisationstalent hat Gren-
zen und kann die Schwerkraft 
oder sonstige physikalischen 
und finanziellen Gesetze nicht 
außer Kraft setzen. Auch wir 
brauchen Energie und Wärme, 
Licht sowie ausreichend finanzi-
elle Mittel, um die vor uns ste-
henden Aufgaben stemmen zu 
können.
Trotz all dieser Herausforderun-
gen dürfen wir nicht vergessen, 
dass wir als Gemeinschaft stark 
sind. In schwierigen Zeiten ha-
ben wir bewiesen, dass wir zu-
sammenhalten können. Nach-
barschaftshilfe und gegenseiti-
ge Unterstützung sind ein 
wichtiger Wert und weiterhin 
verankert, sie sind der wahre 
Schatz unserer Gemeinschaft.
Und es gab und gibt immer wie-
der positive Geschichten, auch 
in 2023.
Ein Meilenstein, den wir im letz-
ten Jahr erreicht haben, ist zwei-
fellos die Verleihung des Titels 
„13.  Zukunftsstandort des Lan-
des Sachsen-Anhalt“ am 
17.  März an den Industrie- und 
Gewerbepark Altmark, als erster 
Zukunftsstandort im nördlichen 
Teil unseres Bundeslandes. Die-

se prestigeträchtige Auszeich-
nung ist nicht nur eine Anerken-
nung gemeinsamer Anstren-
gungen der Verbandsgemeinde 
und der Stadt Arneburg, son-
dern unterstreicht die Potenzia-
le und Chancen, die in unserer 
Region stecken. Und dank unse-
rer Bemühungen und die aller 
hauptamtlichen Bürgermeister 
der Altmark weiß nun auch das 
letzte Mitglied der Landesregie-
rung, dass Sachsen-Anhalt auch 
hinter dem Mittellandkanal 
weitergeht!
Kita, Schulen, Feuerwehren, 
Wasserwehr und Verwaltung – 
das sind meine Verantwortlich-
keiten als Verbandsgemeinde-
bürgermeister – nicht mehr, 
nicht weniger.
Trotzdem bin ich stolz, dass wir 
als Verbandsgemeinde und un-
sere acht Mitgliedsgemeinden 
Arneburg, Hassel, Werben, Iden, 
Eichstedt, Hohenberg-Kruse-
mark, Goldbeck und Rochau 
2023 trotz widriger Rahmenbe-
dingungen Chancen ergriffen 
haben und viele wichtige Projek-
te umsetzten, die unsere Region 
Schritt für Schritt zu einem noch 
lebenswerteren Ort gestalten.

Hier einige  
wenige beispiele: 

In arneburg wurde eine Sport- 
und Erholungsoase errichtet, die 
nicht nur den sportlichen Akti-
vitäten Raum gibt, sondern 
Treffpunkt für Jung und Alt ist. 
In Goldbeck wurde die lang ge-
plante Beregnungsanlage am 
Sportplatz umgesetzt sowie die 
Bertkower Straße saniert und 
mit einem Gehweg auf beiden 
Seiten versehen.  
Eichstedt (altmark) hat mit der 
Herstellung der Regenwasser-
leitung in Lindtorf einen wichti-
gen Beitrag zum Umweltschutz 
geleistet, während in Hassel die 
langersehnte und kosteninten-
sive Sanierung des Bahnüber-
ganges Sanne erfolgte.
In Hohenberg-Krusemark wur-
den wichtige Erhaltungsmaß-
nahmen an der Kirchruine Käck-
litz durchgeführt, die nun wieder 
als spannender Ort für Konzerte 
bereitsteht. Der Umbau der 
Kfl-Garage zu einem Kinder- und 
Jugendgebäude zeigt, dass es 
auch im ländlichen Raum Mög-
lichkeiten für ein Engagement 
für unsere Kinder gibt.
Iden freut sich über einen neu-
en Fitness- und Bewegungspark 
an der Sporthalle während in 
rochau die Sanierung der Mehr-
zweckhalle unsere Gemein-
schaftseinrichtungen stärkt.
Nicht zuletzt hat die Hansestadt 
Werben (Elbe) die Kanalsanie-
rung „Am Wehl“ erfolgreich ab-
geschlossen, um die Umwelt-
qualität in der Stadt zu erhalten 
und die Bagger sind an der alten 
Komturei nach Jahren des Dorn-
röschenschlafs im Einsatz. 
Diese Projekte sind einige Bei-
spiele für die großartige Arbeit, 
die wir als Gemeinschaft im 
Jahr 2023 geleistet haben. Sie 
zeigen auch, wie Leistungsfähig 
unsere Verwaltung und wie en-
gagiert und mit viel persönli-
chem Einsatz und Herzblut mei-
ne Kolleginnen und Kollegen an 
die Umsetzung der zahlreichen 
Wünsche und Projekte der Mit-
gliedsgemeinden gehen. 

InformatIonen aus der VerbandsgemeInde

>>>
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Die umgesetzten Projekte sind 
Zeugnis, dass wir uns nicht nur 
den Herausforderungen des de-
mografischen Wandels stellen, 
sondern aktiv dazu beitragen, 
unsere Verbandsgemeinde für 
die Zukunft zu gestalten und im 
Jahr 2024 nicht müde werden, 
die Entwicklung unserer Ge-
meinden und Städte voranzu-
treiben. Diese Projekte sind 
nicht nur Baumaßnahmen, son-
dern Investitionen in unsere, in 
Ihre Lebensqualität, in die Zu-
kunft und in die Attraktivität 
unserer Region.  

Sehr geehrte bürgerinnen 
und bürger, 

lassen Sie uns nun einen Blick 
auf die Leistungen der Ver-
bandsgemeinde werfen.  
Sie erinnern sich, Kita, Schulen, 
Feuerwehren, Wasserwehr und 
Verwaltung – das sind meine 
Verantwortlichkeiten als Ver-
bandsbürgermeister – nicht 
mehr, nicht weniger.

Kindergärten und Horte

Kindergärten und Horte sind 
nicht nur Orte der Betreuung, 
sondern auch Räume, in denen 
unsere Kinder lernen, sich zu 
entfalten und ihre Potenziale 
entdecken zu können. 
Der Wert von Kindertagesstät-
ten geht weit über die reine Be-
treuung hinaus. Sie sind 
Schmelztiegel der Vielfalt, wo 
Kinder nicht nur betreut, son-
dern auch gefördert, unterstützt 
und die ersten Prägungen erhal-
ten. Kindertagesstätten sind 
nicht nur Orte des Lernens und 
Spielens, sondern der sozialen 
Interaktion und Integration.
Ein entscheidender Faktor für 
die Attraktivität unserer Kom-
mune ist die Qualität der Kin-
derbetreuung. Eltern, die sich 
für den Zuzug, die Rückkehr 
oder den Verbleib in unserer  
Gemeinde entscheiden, berück-
sichtigen in hohem Maße  
die Verfügbarkeit hochwertiger 
Kindertagesstätten.  
Neben der Stabilität der Perso-
nalausstattung, lag und liegt ein 
Schwerpunkt auf dem Lärm-
schutz und der Ertüchtigung 
insbesondere mit Blick auf Ener-
gieeinsparungen.  
2023 wurden die Haushaltsmit-

tel gezielt für viele kleine, aber 
wichtige Verbesserungen einge-
setzt. Unter anderen in Sonnen-
schutz, Laptops, Sechssitzer für 
Krippenkinder, Nestschaukeln, 
Therapieräume, Sportmatten, 
Outdoorküchen, um nur wenige 
zu nennen. All diese alltäglichen 
Investitionen tragen dazu bei, 
die Qualität unserer Kinderta-
gesstätten zu steigern und den 
Kindern eine optimale Umge-
bung zu bieten. Auch haben wir 
die Digitalisierung in das Kita- 
Angebot einfließen lassen. 
Wenn es unsere Erzieherinnen 
für pädagogisch zielführend er-
achten, können sie seit 2023 auf 
ein sechsteiliges Tablet-Set zu-
rückgreifen.
Auch in die Gebäude selbst wur-
de investiert. Neue Bodenbeläge 
wurden verlegt, um nicht nur 
ästhetisch ansprechende Räu-
me zu gestalten, sondern auch 
hygienische und leicht zu pfle-
gende Flächen zu gewährleis-
ten. Umfangreiche Malerarbei-
ten wurden durchgeführt, um 
eine frische Atmosphäre zu 
schaffen, die die Kreativität der 
kleinen Köpfe fördert. 
Für das Jahr 2024 liegt der Fokus 
auf Verschattungen für die 
Spielplätze, ja, der Klimawandel 
trifft auch unsere Kleinen. Zu-
dem ist die Installation von 
Akustikdecken vorgesehen, um 
eine ruhige und förderliche Um-
gebung für Kinder und Erziehe-
rinnen zu erzeugen. 
Im Haushalt der Verbandsge-
meinde haben wir zu dem eine 
Verdopplung der Leiterinnen-
stunden verabschiedet. 
Ich danke allen, Erzieherinnen 
und Auszubildenden für Ihre 
harte und engagierte und nicht 
immer einfache Arbeit! Ge-
meinsam arbeiten wir an der 
Zukunft unserer Gemeinde und 
kümmern uns und investieren 
in das, was uns am meisten am 
Herzen liegt – die Kinder.

Schulen und Horte

In den vergangenen Jahren ha-
ben wir erhebliche Anstrengun-
gen unternommen, um die Bil-
dungslandschaft in unserer Ver-
bandsgemeinde nachhaltig zu 
verbessern. Besonders stolz sind 
wir darauf, dass im Jahr 2023 
nahezu drei Viertel der klassi-
schen Tafeln in unseren Grund-

schulen durch moderne digitale 
Tafeln ersetzt werden konnten.  
Zusätzlich haben wir die Schu-
len mit Tablets und WLAN aus-
gestattet, um eine umfassende 
Integration digitaler Bildungs-
möglichkeiten zu gewährleis-
ten. Auch in allen drei Horten 
stehen Tablets zur Verfügung, 
um den pädagogischen Bedarf 
an digitaler Bildung auch außer-
halb des Unterrichts abzude-
cken. 
In diesem Jahr wollen wir die di-
gitalen Grundlagen in allen Bil-
dungseinrichtungen erfolgreich 
abschließen.
Neben dem Fokus auf die digita-
le Bildung haben wir auch in an-
dere Bereiche investiert, um ein 
angenehmes und unterstützen-
des Lernumfeld zu schaffen. 
Neue Tischkicker wurden ange-
schafft und Verschattungen ins-
talliert, um den Schulhof und 
die Pausenbereiche attraktiver 
zu gestalten.
Die Akustik in den Klassenzim-
mern wurde durch die Beschaf-
fung von Akustikdecken verbes-
sert, um optimale Lernbedin-
gungen zu schaffen. Darüber 
hinaus wurden die Fassaden der 
Schulgebäude gestaltet, Musik- 
räume eingerichtet, um das mu-
sikalische Potenzial unserer jun-
gen Talente zu fördern.
Ich bin überzeugt, dass diese 
Maßnahmen nicht nur das Lern- 
umfeld verbessern, sondern 
auch dazu beitragen werden, 
dass unsere Schülerinnen und 
Schüler bestmöglich auf die An-
forderungen der Zukunft vorbe-
reitet sind.

Feuerwehren

Unsere ehrenamtlichen Kame-
radinnen und Kameraden in 
den freiwilligen Feuerwehren 
verdienen unsere Anerkennung. 
Sie sind Garanten für unsere Si-
cherheit und wichtige Säulen in 
der Gemeinschaft. Unsere Inves-
titionen in modernste Ausrüs-
tungen und Infrastrukturen 
stärken nicht nur die Einsatzfä-
higkeit, sondern auch den Zu-
sammenhalt und die Einsatzbe-
reitschaft unserer freiwilligen 
Feuerwehrleute.
In den vergangenen Jahren ha-
ben die Aufgaben unserer Feu-
erwehren beträchtlich zuge-
nommen. Die Anforderungen 

an die Kameraden und Kamera-
dinnen sind gewachsen, und es 
ist unser gemeinsames Ziel, ih-
nen die bestmögliche Unterstüt-
zung zukommen zu lassen. 
Unsere Bemühungen, die Weh-
ren bedarfsgerecht und ausge-
glichen auszustatten, setzten 
wir auch in 2023 fort. Allein für 
Fahrzeughaltung, Dienst- und 
Schutzbekleidung, Fw-Techni-
sche Ausrüstung, Aus- und Fort-
bildung, Mitgliederwerbung / 
-gewinnung, Kinder- und Ju-
gendfeuerwehrveranstaltungen 
sowie Aufwandsentschädigun-
gen / Zuwendungen wurden 
über eine viertel Million Euro 
zur Verfügung gestellt. Allein 
den Ansatz für Einsatzbeklei-
dung haben wir verdreifachen 
müssen.
Dem Ziel eines Hauptamtlichen 
Verbandsgemeindegerätewar-
tes sind wir ein ganzes Stück nä-
her gekommen, sofern wir es 
schaffen, eine entsprechende 
Stelle in der Kernverwaltung 
einzusparen. Diese Position 
wird dazu beitragen, die organi-
satorischen und technischen 
Belange der Feuerwehren effizi-
enter zu koordinieren und somit 
die Einsatzbereitschaft weiter 
zu stärken.
Zusätzlich zu diesen Maßnah-
men möchten ich auch auf die 
durchgeführten Unterhaltungs-
maßnahmen eingehen, die mit 
Fördermittel des Landes sowie 
ohne Fördermittel umgesetzt 
wurden. Hierzu gehören bei-
spielsweise der Umbau des Bü-
ros und des Jugendraums der 
Feuerwehr Arneburg, die Um-
rüstung der Abgasabsauganlage 
in Hohenberg-Krusemark, der 
Umbau des Eingangsbereichs in 
Behrendorf, Malerarbeiten und 
Trockenlegung in Bertkow, die 
Beseitigung von Feuchtigkeits-
schäden in Plätz, sowie diverse 
weitere Projekte.
Ein kleines Déjà-vu aus meiner 
Anfangszeit 2017/2018: Bereits 
in der nächsten Woche starten 
wir in die Diskussion zur neuen, 
völlig überarbeiteten Risikoana-
lyse, welche den gemeinsamen 
Weg für die nächsten 5 bis 8 Jah-
re aufzeigen wird. Auch dies ge-
schieht gemeinsam mit den Ka-
meraden und Kameradinnen. 
Ich danke allen Kameraden und 
Kameradinnen für ihre Hingabe 
und ihren Einsatz. Gemein- >>>
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redaktionsschluss zu „Hallo Nachbarn“
die nächste ausgabe erscheint am 27. februar 2024. 

unterlagen bis 13. februar 2024 abgeben.

Gruppen, Organisationen, Ortschaften und Vereine, die ihre Veran-
staltungen ankündigen oder Beiträge veröffentlichen wollen, werden 

gebeten, ihre Unterlagen bis zu diesem Termin abzugeben. 

Informationen, Beiträge und Veröffentlichungen bitte an die  
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 
An der Zuckerfabrik 1, 39596 Goldbeck 

gerne auch per E-Mail an:  
amtsblatt@arneburg-goldbeck.de

sam werden wir auch wei-
terhin alles daransetzen, die Si-
cherheit unserer Gemeinschaft 
zu gewährleisten und unsere 
Feuerwehren bestmöglich zu 
unterstützen.
Und in diesen Tagen wollen wir 
eine Gruppe engagierter Men-
schen nicht vergessen – die Was-
serwehr der Verbandsgemeinde 
unter Herr Bodo Fleischauer, wel-
che die Pegel in den letzten Wo-
chen sehr genau im Auge hatten. 
Viele Übungen liegen hinter ih-
nen, so dass wir mit Fug und 
Recht sagen können, wir haben 
eine einsatzbereite und schlag-
fertige Truppe, die auf die kom-
menden Ereignisse vorbereitet 
ist.
Insgesamt spiegeln diese Dinge 
wider, dass die Verbandsgemein-
de nicht nur auf infrastrukturelle 
Projekte setzt, sondern gemein-
sam mit den Mitgliedsgemein-
den an einem lebendigen, star-
ken Gemeinwesen arbeitet.
Ein weiteres ambitioniertes Ziel 
für das Jahr 2024 ist der Ausbau 
und die Selbstverwaltung unse-
res Digitalen Rathauses. Die Di-
gitalisierung bietet immense 
Chancen, die Verwaltungspro-
zesse effizienter zu gestalten 
und den Service für die Bürge-
rinnen und Bürger zu verbes-
sern. Wir werden weiterhin in 
die neuesten Technologien in-
vestieren und die Digitalisie-
rung vorantreiben.
Die Verbandsgemeinde ist Teil 
der Steuerungsgruppe des Lan-
des Sachsen-Anhalt für ein digi-
tales Beteiligungsformat des 
Landes Sachsen-Anhalt. Wir stre-
ben danach, die Bürgerinnen 
und Bürger aktiv in kommunale 
Planungen einzubeziehen und 

ihnen die Möglichkeit zu geben, 
unabhängig von Ort und Zeit an 
Entscheidungsprozessen teilzu-
nehmen. Ihre Meinung ist uns 
wichtig, und wir möchten eine 
transparente und partizipative 
Kommunalpolitik fördern.

Demokratie heute 

Die Bauernproteste sind ein 
wichtiges Zeichen, unsere De-
mokratie funktioniert und hat 
gewaltfreie Mittel, Bewegung in 
Diskussionen und Entscheidun-
gen zu bringen. So geht Demo-
kratie.
Ein weiteres Mittel ist die direk-
te politische Teilhabe an Ent-
scheidungsprozessen. 2024 ste-
hen Kommunalwahlen an und 
ja, auch wenn wir oft über nicht 
ausreichende Mittel stöhnen, 
wir können vor Ort vieles für die 
Menschen bewegen. Bitte den-
ken Sie darüber nach, sich auf-
stellen zu lassen. Hierzu werden 
wir in den nächsten Monaten 
im Amtsblatt und auf unserer 
Webseite informieren.  
Insgesamt bin ich zuversichtlich, 
dass wir durch all unsere Projek-
te die Lebensqualität in unserer 
Verbandsgemeinde weiter stei-
gern und unseren Weg zu einer 
modernen, transparenten und 
bürgernahen Verwaltung konse-
quent weiter gehen. 
Das neue Jahr steht vor uns wie 
ein unbeschriebenes Buch, vol-
ler Möglichkeiten und Chancen. 
Lassen Sie uns gemeinsam die 
positiven Energien nutzen, um 
zusammenzuarbeiten, unsere 
Gemeinschaft zu stärken und ei-
ne bessere Zukunft für uns alle 
zu gestalten.

>>> sitzuNgskaleNder 

Ratssitzungen
 06.02.2024 | 19:00 Uhr
Sitzung des Stadtrates  
Hansestadt Werben (Elbe)
Rathaus Hansestadt Werben 
(Elbe) – Marktplatz 1 in 39615 
Hansestadt Werben (Elbe)

 15.02.2024 | 19:00 Uhr
Sitzung des Gemeinderates 
Goldbeck
Sitzungssaal – Verwaltungs
amt Goldbeck – An der 
Zucker fabrik1 in 39596 
Goldbeck

 20.02.2024 | 18:00 Uhr
Sitzung des Betriebsaus-
schusses der Stadt Arneburg
Sitzungssaal Rathaus Arne
burg – ehemalige Sparkasse 
– Breite Straße 16 in 39596 
Arneburg

 20.02.2024 | 18:30 Uhr
Sitzung des Hauptausschus-
ses der Stadt Arneburg
Sitzungssaal Rathaus Arne

burg – ehemalige Sparkasse 
– Breite Straße 16 in 39596 
Arneburg

 22.02.2024 | 19:30 Uhr
Sitzung des Gemeinderates 
Iden
Gemeindehaus Iden – Linden
straße 11 in 39606 Iden

 27.02.2024 | 19:00 Uhr
Sitzung des Stadtrates 
 Arneburg
Sitzungssaal Rathaus Arne
burg – ehemalige Sparkasse 
– Breite Straße 16 in 39596 
Arneburg

Bitte informieren Sie sich vor 
jeder Sitzung zu möglichen 
Änderungen über die 
örtlichen Aushänge in Ihrer 
Stadt / Gemeinde oder auf 
der Website der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck.  
(www.arneburg-goldbeck.de)
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eriNNeruNg

Zahlungstermine
Die Grundsteuer für das 
Jahr 2024 wird mit den 

festgesetzten Vierteljahresbe-
trägen zum 15.02., 15.05., 
15.08. und 15.11.2024 zur  
Zahlung fällig.

Die Hundesteuer für das Jahr 
2024 ist am 01.07.2024 fällig.

Die Höhe der Raten entneh-
men Sie bitte dem letzten Steu-
erbescheid.

Für Steuerpflichtige, die von 
der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 
des Grundsteuergesetzes Ge-
brauch gemacht haben (Jahres-
zahler), wird die Grundsteuer 
2024 zum 01.07.2024 fällig.

Die Steuerpflichtigen, die keine 
Ermächtigung zur Abbuchung 
der Grundsteuer erteilt haben, 
werden gebeten, die Grund-
steuer 2024 unter Angabe des 
Kassenzeichens zu entrichten.

bei vorliegender Einzugser-
mächtigung erfolgt die abbu-
chung der Grundsteuer zu den 
Fälligkeiten.

Um an unserem Bankeinzugs-
verfahren teilzunehmen, kön-
nen Sie den Vordruck zur Ertei-
lung der Ermächtigung auf un-
serer Homepage www.
arneburg-goldbeck.de verwen-
den. Eine formlose Mitteilung 
Ihrer Einzugsermächtigung ist 

ebenfalls möglich.
Die bescheide für die neue 
Grundsteuer ergehen erst ab 
dem 01.01.2025, auch wenn 
der Grundsteuerwert auf den 
01.01.2022 festgestellt wurde. 

Bei weiteren Fragen wenden 
Sie sich bitte an Frau Drechsel, 
Tel.: 039388-97125 oder Frau 
Dähnrich, Tel.: 039388/97121

Dähnrich
Finanzen/Kasse

iNformatioN

Zum Verbrennen von Gartenabfällen
Die Verbandsgemeinde Ar-
neburg-Goldbeck möchte 

Sie auf den folgenden Abschnitt 
der Verbrennungsordnung des 
Landkreises Stendal hinweisen.

§ 4 Verbrennung von 
Gartenabfällen 

(1) Das Verbrennen von pflanzli-
chen Gartenabfällen ist in der 
Zeit vom 1. Februar bis 15. März 
und vom 15. oktober bis 
30. November zugelassen. 
Sie dürfen jeweils nur einmal 
pro genannten Zeitraum auf 
dem Gartengrundstück, auf 
dem sie angefallen sind, mitt-
wochs und samstags von 9:00 
bis 18:00 Uhr, außer an Feierta-
gen, in einem Kleinfeuer ver-
brannt werden. 
Der Verbrennungsvorgang muss 
innerhalb von zwei Stunden be-
endet sein.

Verbrennung von nicht kom-
postierbaren und/oder kran-
ken Gartenabfällen 
Grundsätzlich gilt: pflanzliche 
Abfälle ausschließlich von 
Wohngrundstücken und Klein-
gärten sind in erster Linie zu 
verwerten. Wann, wo und wie 
nicht kompostierbare, nicht 
sonstig verwertbare und/oder 

kranke Abfälle von gärtnerisch 
genutzten Flächen verbrannt 
werden können – das regelt die 
Verbrennungsverordnung des 
Landkreises Stendal mit Vor-
schriften zum Schutz der Nach-
barschaft und Umwelt. 

Wann und wie oft darf ver-
brannt werden?
Das Verbrennen bestimmter 
pflanzlicher Gartenabfälle ist in 
einem Kleinfeuer zugelassen:
–  vom 01.02. –15.03. je Grund-

stück, auf dem sie angefallen 
sind

–  mittwochs oder sonnabends 
einmalig im gesamten Zeit-
raum

–  in der Zeit von 9:00 bis 18:00 
Uhr 

Der Verbrennungsvorgang muss 
innerhalb von zwei Stunden be-
endet sein.

Welche Mindestabstände sind 
zu beachten?
–  5 Meter zu Gebäuden und 

Grundstücksgrenzen, Leitun-
gen u. a. brennbaren bzw. ge-
fährdeten Sachen

–  100 m zu Krankenhäusern, Al-
tenpflegeheimen

–  30 Meter zu Wald im Sinne 
des Waldgesetzes

Wann ist das Verbrennen nicht 
zulässig?
–  bei Wind ab Windstärke 6 

( Äste bewegen sich deutlich, 
Laub & Papier heben vom 
 Boden ab,

–  bei hoher Luftfeuchtigkeit,
–  bei mangelndem Luftmassen-

austausch (Inversionswetter-
lage),

–  bei Nebel und
–  bei langanhaltender, extrem 

trockener Witterung (Wald-
brandwarnstufe 3 und 4) 

Welche regelungen gelten?
–  Die Menge der zu verbren-

nenden Abfälle darf eine 
Grundfläche von 1,5 Meter × 
1,5 Meter und eine Höhe von 
1 Meter nicht überschreiten.

–  Zwischengelagerte Gartenab-
fälle (über eine Woche) sind 
unmittelbar vor dem Verbren-
nen umzusetzen, um darun-
ter verborgene Tiere nicht zu 
gefährden.

–  Zum Anzünden und zur Unter-
stützung des Feuers dürfen 
keine häuslichen oder gewerb-
lichen Abfälle, Mineralölpro-
dukte, Chemikalien, Teer- oder 
Gummimaterialien, beschich-
tete oder mit Schutzmitteln 
behandelte Hölzer u. ä. benutzt 
werden. Hiervon ausgenom-

men sind handelsübliche Koh-
len- bzw. Grillanzünder in ge-
ringen Mengen.

–  Beim Abbrennen ist das Feuer 
unter ständiger Kontrolle ei-
ner geeigneten volljährigen 
Person zu halten. 

–  Starke Rauchentwicklung und 
Funkenflug, die zu einer erheb-
lichen Belästigung bzw. einer 
Gefährdung der Allgemein-
heit, insbesondere der Nach-
barschaft oder zu einer Ver-
kehrsbehinderung führen, 
sind zu vermeiden. Treten die-
se auf, sind unverzüglich Maß-
nahmen zur Unterbindung 
durchzuführen, gegebenen-
falls ist das Feuer zu löschen.

–  Zur Feuerbekämpfung muss 
geeignetes Gerät zur Verfü-
gung stehen, sodass bei Ge-
fahr unverzüglich gelöscht 
werden kann (z. B. Spaten, 
Lösch wasser).

–  Die Verbrennungsstelle darf 
nicht verlassen werden, bevor 
Feuer und Glut erloschen sind. 
Die Verbrennungsrückstände 
sind sofort in den Boden ein-
zuarbeiten oder einer ord-
nungsgemäßen Entsorgung 
zuzuführen.

Team Bürgerdienste
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eiN abschied iN aNerkeNNuNg:

Karlheinz Schwerin als Bürgermeister 
von Eichstedt verabschiedet

Die Gemeinde Eichstedt 
blickt auf eine Ära der Stabi-

lität und des Engagements zu-
rück, denn nach beeindrucken-
den 24 Jahren als Bürgermeister 
wurde Herr Karlheinz Schwerin 
nun offiziell verabschiedet. Das 
Ende einer Ära, in der er maß-
geblich die Geschicke der Ge-
meinde gelenkt und geprägt hat.
Herr Schwerin, der im Juni 2023 
die Ehrennadel in Gold für sein 
langjähriges und herausragen-
des Engagement von Minister-
präsident Haseloff verliehen be-
kam, hinterlässt ein bleibendes 
Erbe. Sein unermüdlicher Ein-
satz und seine Hingabe für die 
Belange der Bürgerinnen und 
Bürger haben die Gemeinde 
Eichstedt zu einem lebenswer-
ten Ort gemacht. Die Verleihung 
der Ehrennadel in Gold im ver-
gangenen Jahr unterstreicht die 
Anerkennung und Wertschät-
zung, die Karlheinz Schwerin für 
seinen Einsatz erfährt. Sein En-
gagement geht weit über die 
bloßen Verwaltungsaufgaben 
hinaus und hat die Gemeinde 
nachhaltig geprägt.

Während seiner Amtszeit setzte 
Herr Schwerin zahlreiche Pro-
jekte um, die das tägliche Leben 
der Einwohnerinnen und Ein-
wohner nachhaltig verbesser-
ten. Unter seiner Führung ent-
wickelte sich Eichstedt zu einer 
Gemeinde, die stolz auf ihre 
Fortschritte und ihre starke Ge-
meinschaft sein kann.

Die Verabschiedung von Herrn 
Schwerin ließen sich neben dem 
Verbandsgemeindebürgermeis-
ter René Schernikau und die Füh-
rungskräfte der Verbandsge-
meinde, Mitglieder des Gemein-
derates Eichstedt (Altmark), 
zahlreichen Bürgermeistern aus 
der Verbandsgemeinde auch der 
Landrat, Patrick Puhlmann sowie 

der Kreisbrandmeister Dr. Rin-
gard Friedrich nicht entgehen.
Wir danken Karlheinz Schwerin 
für sein außergewöhnliches En-
gagement und wünschen ihm 
für die Zukunft alles erdenklich 
Gute. Möge sein Ruhestand ge-
nauso erfüllend sein wie die 
Jahre, die er der Gemeinde 
Eichstedt gewidmet hat. 

dieNstleistuNgeN

Informationen zum Gewerbeamt

Sehr geehrte Bürgerinnen 
und Bürger, die Dienstleis-

tungen rund um das Gewerbe-
amt der Verbandsgemeinde 
Arneburg- Goldbeck sind ab so-
fort zentral in Arneburg zusam-
mengefasst.
Für alle Anfragen, Anträge und 
sonstige Belange im Zusam-
menhang mit gewerblichen An-
gelegenheiten bitten wir Sie da-
her, ab sofort unser Gewerbe-
amt in Arneburg aufzusuchen.

besucheradresse:
Breite Straße 14a
39596 Arneburg

Postadresse: 
Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck

Gewerbeamt
An der Zuckerfabrik 1
39596 Goldbeck
Telefon: 039321 51836
E-Mail: ordnungsamt@arneburg- 
goldbeck.de

Öffnungszeiten:
Montag nach Vereinbarung
Dienstag 08:00 – 12:00 Uhr 
 13:30 – 17:30 Uhr
Mittwoch nach Vereinbarung
Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr 
 13:30 – 15:30 Uhr
Freitag 08:00 – 12:00 Uhr

Wir danken Ihnen für Ihr Ver-
ständnis und freuen uns darauf, 
Ihnen weiterhin einen service-
orientierten und effizienten 
Dienst zu bieten.

wichtige iNfo für huNdebesitzer

Leinenpflicht für Hunde

Information des Fachdiens-
tes Bürgerdienste an alle 

Hundehalter in der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck

§ 28 Gefährdung
der Freien landschaft –
Waldgesetz lSa

(2) Es ist verboten, Hunde in der 
freien Landschaft einschließlich 
angrenzender öffentlicher Stra-
ßen unbeaufsichtigt laufen zu 
lassen. Hunde sind in der Zeit 
vom 1. März bis 15. Juli anzulei-
nen. Die Sätze 1 und 2 gelten 
nicht für Jagd-, Hüte-, Blinden-, 
Polizei- oder sonstige Diensthun-
de während ihres bestimmungs-
gemäßen Einsatzes. Gemeinden 
und Verbandsgemeinden kön-

nen durch Gefahrenabwehrver-
ordnung für Teile ihres Bezirks 
Ausnahmen von Satz 2 zulassen; 
die Regelungen des Achten Teils 
des Gesetzes über die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung des Lan-
des Sachsen- Anhalt finden ent-
sprechend Anwendung.
Wir möchten alle Hundehalterin-
nen und Hundehalter der Verb.- 
Gem. Arneburg-Goldbeck bitten, 
sich an die Leinenpflicht zu hal-
ten. Besonders in der Brut- und 
Setzzeit ist es für die freilebenden 
Tiere auf unseren Wiesen und in 
unseren Wäldern sehr wichtig, in 
Ruhe leben zu können.
Bei Fragen zum Thema Hunde 
und zur Leinenpflicht steht Ih-
nen das Team Bürgerdienste 
sehr gern zur Seite.
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VeräNderuNgeN im PersoNaldokumeNteNweseN

Neue Regelungen für  
Reisedokumente ab 2024

Die Planung einer Reise er-
fordert nicht nur die Aus-

wahl des perfekten Reiseziels, 
sondern auch die sorgfältige 
Überprüfung der Gültigkeit der 
benötigten Reisedokumente, 
um unangenehme Überra-
schungen zu vermeiden. Bitte 
prüfen Sie unbedingt mindes-
tens 5 bis 6 Wochen vor Reise-
antritt, welche Dokumente sie 
benötigen sowie ob diese bis 
über das Reiseende hinaus auch 
gültig sind und beantragen sie 
rechtzeitig neue Dokumente.
Ab dem 1. Januar 2024 wird eine 
Veränderung das Kinderreise-
passwesen beeinflussen. Von 
diesem Zeitpunkt an wird weder 
die Ausstellung noch die Verlän-
gerung von Kinderreisepässen 
möglich sein. Es ist jedoch wich-
tig zu betonen, dass bereits vor 

diesem Stichtag ausgestellte Do-
kumente ihre Gültigkeit bis zum 
Ende der Laufzeit behalten.
Anstelle des Kinderreisepasses 
können Personen unter 24 Jah-
ren ab 2024 auf einen regulären 
Reisepass oder einen Personal-
ausweis umsteigen. Die Aus-
wahl des geeigneten Doku-
ments hängt von individuellen 
Präferenzen und den Anforde-
rungen des Reiseziels ab. 

info
Detaillierte Informationen 
darüber, welches Dokument für 
das gewählte Reiseziel benötigt 
wird, können auf der offiziellen 
Website des Auswärtigen Amtes 
eingesehen werden: https://
www.auswaertiges-amt.de/de/
ReiseUndSicherheit/reise-und- 
sicherheitshinweise.

Zusammenfassung: 

dokument gebühr gültigkeit bearbeitungszeit

Regulärer Reisepass  
(<24 Jahre)

37,50 Euro 6 Jahre 3 bis 4 Wochen

Regulärer Reisepass  
(≥24 Jahre)

70,00 Euro 10 Jahre 3 bis 4 Wochen

Personalausweis  
(<24 Jahre)

22,80 Euro 6 Jahre 2 bis 3 Wochen

Personalausweis  
(≥24 Jahre)

37,00 Euro 10 Jahre 2 bis 3 Wochen

beachten Sie bitte, dass die bearbeitungszeiten nur Schätzungen 
sind und je nach auslastung der behörden variieren können.

iNformatioN zur aNtragstelluNg

Möglichkeiten der Kosten
unterstützung für Kinderbetreuung  
und Mittagsverpflegung

Die Betreuung von Kindern 
in Kindertagesstätten (Kitas) 

ist für viele Eltern unverzicht-
bar, stellt jedoch oft eine finan-
zielle Herausforderung dar. Um 
Familien in finanziellen Belan-
gen zu entlasten, gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten der 
Kostenunterstützung. Diese rei-
chen von Ermäßigungen bis hin 
zur vollständigen Befreiung von 
finanziellen Belastungen im 
Rahmen der „zumutbaren Belas-
tung“.

Einkommensabhängige 
berechnung der belastung:

Die Kosten für den Kita-Besuch 
werden in der Regel entspre-
chend des elterlichen Einkom-
mens berechnet. Dabei gilt die 
Regel, dass die finanzielle Last 
nur im Rahmen der „zumutba-
ren Belastung“ erfolgen darf. 
Dies bedeutet, dass die Höhe der 
Kosten so gestaltet wird, dass sie 
für die Eltern tragbar ist und 
nicht zu einer übermäßigen Be-
lastung führt. Wenn das Ein-
kommen der Familie signifikant 
sinkt, besteht die Möglichkeit, 
eine Ermäßigung oder sogar ei-
ne vollständige Befreiung von 
den Kosten zu beantragen. 

Einen Antrag finden Sie auf der 
Homepage des Landkreises 
Stendal: 
https://www.landkreis-stendal.
de/de unter der Rubrik Formula-
re Jugendamt, Wirtschaftliche 
Hilfen/Amtsvormundschaften.

Gern wird Ihnen auch ein An-
trag per Post zugeschickt. Schrei-
ben Sie eine E-Mail an: 
kita-kostenbeitrag@landkreis- 
stendal.de. 
Die Sachbearbeitung für den Be-
reich der Verbandsgemeinde Ar-
neburg-Goldbeck ist unter Tel. 
03931 60 7234 zu erreichen.

Erstattung von 
Mittagsverpflegungskosten:

Neben den Kosten für die Be-
treuung können auch die Aus-
gaben für die Mittagsverpfle-
gung erstattet werden. Dies gilt 
nicht nur für Kinder in Kinderta-
geseinrichtungen, sondern auch 
für Schülerinnen und Schüler, 
die Leistungsberechtigte nach 
dem Sozialgesetzbuch II (SGB II), 
dem Sozialgesetzbuch XII (SGB 
XII), dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz (AsylbLG) oder dem 
Bundeskindergeldgesetz (BKGG) 
sind und das 25. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben.

Anträge, Ansprechpartner und 
Richtlinien finden Sie auf der 
Seite des Landkreises Stendal 
unter 
https://www.landkreis- stendal.
de/de/bildung_und_teilhabe.
html oder scannen Sie den QR-
Code.

gefahr erheblich gesuNkeN

Landkreis Stendal hebt Allgemein
verfügung zur Geflügelpest auf

Der Landkreis Stendal gibt 
bekannt, dass die am 1. De-

zember 2023 erlassene Allge-
meinverfügung zur Bekämp-
fung der Aviären Influenza mit 
sofortiger Wirkung aufgehoben 
wird. 
Nach einer umfangreichen tier-
seuchenrechtlichen Risikobe-
wertung hat sich ergeben, dass 
die Gefahr einer weiteren Aus-
breitung der Aviären Influenza 

im Landkreis Stendal erheblich 
gesunken ist. Diese Erkenntnis-
se haben zu der Entscheidung 
geführt, die bisher geltenden Re-
gelungen aufzuheben. 
Der Landkreis Stendal wird die 
Situation weiterhin aktiv über-
wachen und gegebenenfalls 
entsprechende Maßnahmen er-
greifen, um die Gesundheit von 
Mensch und Tier zu schützen.
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laNdkreis steNdal

Kreismuseum Osterburg  
präsentiert Winterausstellung  
„(S)c(h)oolmix“

Das Kreismuseum Oster-
burg präsentiert in der Zeit 

von 19. Januar bis 1. März die 
Winterausstellung „(S)c(h)ool-
mix“ mit Werken von Kindern 
und Jugendlichen der Sekundar-
schule „Karl Marx“ aus Oster-
burg. Diese wird, nach vorheri-
ger Abstimmung zwischen 
Landkreis und Hansestadt, im 
Foyer des Osterburger Rathaus 
(Kleiner Markt 7) gezeigt und 
wurde am 19. Januar eröffnet.
„Es gibt eine bunte Mischung aus 
Zeichnungen, Malereien, Dru-
cken und Skulpturen zu sehen 
und es geht quer durch die Krea-
tivtechniken – ein echter School-

mix eben“, macht Florian Fischer 
neugierig. Und wer weiß, viel-
leicht wird aus der Not eine Tu-
gend, stellte der Museumsleiter 
beim „Wie-stellen-wir-was“-Pro-
bieren fest. Denn: „Das Foyer im 
Rathaus bietet einiges an Mög-
lichkeiten, mehr als man auf den 
ersten Blick meint“, so Fischer.
Der Eintritt zur Winterausstel-
lung „(S)c(h)oolmix“ ist frei. Sie 
kann zu den Öffnungszeiten des 
Osterburger Rathauses diens-
tags, donnerstags und freitags 
von 8 bis 12 Uhr sowie dienstags 
von 14 bis 18 Uhr und donners-
tags von 14 bis 16 Uhr besucht 
werden.

40 jahre liebeVolle kiNderbetreuuNg

Ein herzliches Lebewohl an Frau Günther
In den vergangenen 40 Jah-
ren hat Frau Günther nicht 

nur Kinder betreut, sondern 
Herzen berührt und Generatio-
nen von kleinen Persönlichkei-
ten auf ihrem Weg begleitet. 
Nun ist der Moment des Ab-
schieds gekommen, und wir 
möchten gemeinsam auf eine 
außergewöhnliche Ära der Kin-
derbetreuung zurückblicken.
Seit 2005 unterstützte uns Frau 
Günther bei der liebevollen Be-
treuung und Förderung unserer 
Kleinsten in Rochaut. Viele von 
uns erinnern sich an ihre war-
me Ausstrahlung, ihre Geduld 
und ihr unermüdliches Engage-
ment für die Entwicklung jedes 
einzelnen Kindes. Die Kinderta-
gesstätte war nicht nur ein Ort 
der Bildung, sondern vor allem 
ein Zuhause, in dem jedes Kind 
sich sicher und geborgen fühlen 
durfte.
Frau Günther war nicht nur eine 
Kindergärtnerin, sondern eine 
Vertrauensperson, eine Entde-
ckerin von Talenten und eine 
Mentorin, die den Grundstein 
für einen erfolgreichen Start ins 
Leben legte. Ihr umfassendes 

pädagogisches Wissen und ihre 
Fähigkeit, sich auf die individu-
ellen Bedürfnisse jedes Kindes 
einzustellen, machten sie zu ei-
ner Ausnahmeerscheinung in 
der Kinderbetreuung.
Nicht nur die Kinder, sondern 
auch die Eltern schätzten Frau 
Günther für ihre offene Kom-
munikation, ihre Hilfsbereit-
schaft und ihr Verständnis. In 
schwierigen Momenten stand 
sie den Eltern stets mit Rat und 
Tat zur Seite, schuf eine vertrau-
ensvolle Atmosphäre und för-
derte so eine enge Zusammen-

arbeit zwischen Eltern und Er-
ziehern.
Im Namen aller Erzieherinnen, 
Kinder und Eltern möchten wir 
Frau Günther von Herzen für ih-
re unermüdliche Hingabe dan-
ken. Ihre positive Ausstrahlung 
wird uns fehlen, aber ihre Leh-
ren und Erkenntnisse werden in 
den Herzen derjenigen weiterle-
ben, die das Glück hatten, sie zu 
kennen.
Da Sie sich in den Ruhestand 
verabschieden, möchten wir Ih-
nen unsere besten Wünsche für 
die kommenden Jahre ausspre-
chen. Mögen Sie die verdiente 
Zeit für sich selbst finden und all 
die Freude und Erfüllung erle-
ben, die das Leben nach 40 Jah-
ren engagierter Arbeit mit sich 
bringt.
Liebe Frau Günther, möge Ihr 
weiterer Lebensweg genauso 
bunt und erfüllend sein wie die 
vielen Jahre, die Sie uns gewid-
met haben. Sie haben Spuren in 
den Herzen derer hinterlassen, 
die Sie begleitet haben, und da-
für sind wir zutiefst dankbar. Al-
les Gute für Ihren wohlverdien-
ten Ruhestand!

Vertrieb

Sie haben Ihr Amtsblatt  
„Hallo Nachbarn“ nicht erhalten?!

Unser Amtsblatt „Hallo 
Nachbarn“ erhalten Sie 

einmal im Monat. Es wird al-
len Haushalten in der Ver-
bandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck zugestellt. 
Der Vertrieb des Amtsblattes 
wurde für alle Mitgliedsge-
meinden der Verbandsge-
meinde an das Dienst-Leis-
tungs-Centrum Osterburg, Am 
Bültgraben 10, vergeben. 
Die Verteilung wird von hier-
aus mit vielen fleißigen Hel-
fern organisiert.  
Kommt der „Hallo Nachbarn“ 
bei Ihnen nicht an, wenden Sie 
sich bitte an:

Dlc osterburg, 
Tel. 03937-2 92 90 80
Frau lamberts 
E-Mail:
karina.lamberts@d-pool.net 

Einzelne Exemplare erhalten 
Sie auch im Verwaltungsamt 
in Goldbeck, An der Zucker-
fabrik 1 sowie im Verwal-
tungsamt in Arneburg, Breite 
Str. 15.

Wir wünschen allen Lesern viel 
Vergnügen bei der Lektüre, in 
der Hoffnung, dass unser  
„Hallo Nachbarn“ Sie immer 
pünktlich erreicht!
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PartNerschaft für demokratie des laNdkreises steNdal 

Demokratieförderung 2024
Die Partnerschaft für Demo-
kratie des Landkreises Sten-

dal ist ein Zusammenschluss 
aus Jugendforum, Initiativen, 
Vereinen, Fraktionen des Kreis-
tages sowie der Kreisverwal-
tung. Sie wird unterstützt vom 
Landkreis Stendal und dem 
Bundesprogramm „Demokratie 
leben!“, welches vom Bundes-
ministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend geför-
dert wird. Die Arbeit wird von 
KinderStärken e.V. als Fachstelle 
koordiniert.

Allen, die sich für die Stärkung 
von Demokratie und Vielfalt im 
Landkreis Stendal einsetzen 
wollen und sich gegen die Ver-
breitung von menschenver-
achtenden Ideologien engagie-
ren, wird Unterstützung ange-
boten.

bis zu 5.000€ können Vereine 
und gemeinnützige organisa-
tionen beantragen

•  Aktionen bis zu 800€ können 
fortlaufend beantragt werden.

•  Aktionen über 800€ können 
mit einer Frist bis zum 29. Fe-
bruar 2024 beantragt werden.

Der Begleitausschuss der Part-
nerschaft für Demokratie des 
Landkreises Stendal entscheidet 

im März über die Förderung der 
eingereichten Aktionen.

Näheres regelt das Antragsfor-
mular auf der Website: 
www.demokratie-stendal.de

Bitte beachten Sie! Es besteht 
kein genereller Anspruch auf 
die Finanzierung. Ihre Anfragen 
werden gemäß der Projektziele 
und Leitlinien des Bundespro-
grammes „Demokratie leben!“ 
sowie der Förderbestimmungen 
des Bundes geprüft und von der 
Handlungsstrategie der Part-
nerschaft für Demokratie des 
Landkreises Stendal, bewertet 
und entschieden. Die Vergabe 
erfolgt vorbehaltlich der Bereit-
stellung der Bundesmittel durch 
das Bundesprogramm.
Es wird empfohlen, sich von der 
Fachstelle beraten zu lassen!

info
KinderStärken e.V.
Institut an der Hochschule 
Magdeburg-Stendal
Telefon: +49 (0) 178 28 28 836
E-Mail: pfd-stendal@ 
kinderstaerken-ev.de
Website: www.kinderstaerken- 
ev.de/pfd-lk-sdl
Facebook: https://www. 
facebook.com/demokratieland-
kreisstendal

Vision

Der landkreis Stendal wird zu 
einer region, in der alle Men-
schen ohne bevorzugung oder 
benachteiligung die chance 
haben, sich in die demokrati-
schen Entscheidungsprozesse 
zur Gestaltung ihrer lebens-
welt(en) in Stadt und land ein-
zubringen und sich für den 
Wert von Demokratie und 
Menschenrechten einsetzen.

leit-Ziele

•  ALLE Menschen im Landkreis 
Stendal können ihr Recht auf 
Mitbestimmung wahrneh-
men und sich für ein demo-
kratisches Gemeinwesen ein-
zusetzen.

•  Jegliche Bevorzugung oder 
Benachteiligung im Landkreis 
Stendal ist abgebaut.

•  Ideologien, die einer gleichbe-
rechtigten Teilhabe aller Be-
völkerungsgruppen sowie ei-
ner freiheitlich demokrati-
schen Grundordnung wider-
sprechen, sind im Landkreis 
Stendal abgebaut.

Teilziele 2024

•  Vielfalt und Diversity im 
Landkreis Stendal abbilden. 
Hierzu werden Begegnungs-

angebote und -feste gefördert, 
sowie der interkulturelle Aus-
tausch angeregt. Maßnah-
men, die eine Beteiligung am 
Sachsen-Anhalt-Tag 2024 er-
möglichen, sollen gefördert 
werden.

•  Maßnahmen, die die Kommu-
nal- und Europawahlen in-
haltlich begleiten und für die 
Übernahme ehrenamtlicher 
Ämter werben, sollen geför-
dert werden.

•  Extremismusprävention im 
Landkreis Stendal soll geför-
dert werden. Hierbei ist be-
sonders die historische Aus- 
einandersetzung mit der Zeit 
des Nationalsozialismus, der 
DDR und den aktuellen For-
men von Extremismus wie 
bspw. Verschwörungsideolo-
gien und Querdenkern zu be-
trachten.

•  Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen in der Region 
soll gefördert werden. Kinder 
und Jugendliche werden aktiv 
in die Entscheidungsfindung 
ihrer Gemeinde eingebunden, 
insbesondere bei Vorhaben, 
die ihre Lebenswelten betref-
fen.

Die politische und soziale Teil-
habe von Menschen im Land-
kreis Stendal soll gefördert wer-
den.

laNd sachseN-aNhalt

27. Kinder und JugendKulturPreis
Bereits zum 27. Mal lädt das 
Land Sachsen-Anhalt zur 

Teilnahme am Kinder- und Ju-
gend-Kultur-Preis ein. Unter 
dem Motto „Flausen im Kopf“ 
rufen wir alle jungen Kreativen 
dazu auf, ihre einzigartigen Ta-
lente zu entfalten und ihre 
künstlerischen Flausen in den 
Mittelpunkt zu stellen.
Egal ob allein oder im Team, alle 
Kinder und Jugendlichen bis 
einschließlich 21 Jahre aus 
Sachsen-Anhalt sind herzlich 
eingeladen, sich zu bewerben. 
Ob Malerei, Fotografie, Literatur, 
Musik oder Theater, die Kunst-

bereiche sind hierbei frei wähl-
bar.

Wettbewerbsbeiträge können 
bis einschließlich 1. april 2024 
eingereicht werden. 

Das kann analog über die Post 
geschehen oder auch online 
über unsere Webseite ab dem 
1.Oktober 2023 mit Bildern, 
 Fotos, Videos oder Texten pas-
sieren. Die Beiträge sollten nicht 
älter als ein Jahr sein und litera-
rische Einsendungen sollten auf 
Leseproben von maximal zehn 
Seiten begrenzt werden. Die ei-

gene künstlerische Darstellung 
und Motivation der Teilneh-
menden und der Bezug zum 
Motto müssen erkennbar sein. 
Wissenschaftliche Arbeiten, wie 
z.B. Seminar- oder Bachelorar-
beiten können nicht berücksich-
tigt werden.
Die Teilnahme lohnt sich, denn 
die Preisträger*innen werden 
am 7. Juni 2024 bei einer feier-
lichen Veranstaltung von Staats- 
und Kulturminister Rainer Rob-
ra in Magdeburg persönlich ge-
ehrt. Der Preis ist mit einem 
Gesamtbetrag von 6.500 EUR 
dotiert.

Ausgerichtet wird der 27. Kin-
der- und Jugend-Kultur-Preis 
von der Staatskanzlei und Mi-
nisterium für Kultur des Landes 
Sachsen-Anhalt in Kooperation 
mit der .lkj) – Landesvereini-
gung kulturelle Kinder- und Ju-
gendbildung Sachsen-Anhalt 
e.V.

info
Anmeldung unter: 
https://kjkp.lkj-lsa.de/ 
anmeldeformular/ 
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weNN ich etwas zu sageN hätte!

Kommunalwahlen  
in SachsenAnhalt

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, es gibt Momente 

im Leben, in denen wir die Mög-
lichkeit haben, aktiv Einfluss auf 
die Gestaltung unserer Gemein-
schaft zu nehmen. Heute möch-
te ich Sie ermutigen, genau die-
sen Schritt zu wagen und sich 
als Gemeinde- oder Stadtrats-
mitglieder am 9. Juni 2024 zur 
Wahl zu stellen.
Unsere Gemeinden und Städte 
sind nicht nur der Ort, an dem 
wir leben; sie sind der lebendige 
Ausdruck unserer gemeinsa-
men Werte, Bedürfnisse und 
Träume. Als Mitglieder dieser 
Gemeinschaft haben wir die 
Chance, nicht nur Zeugen, son-
dern Gestalter unseres lokalen 
Umfelds zu sein.
Stellen Sie sich vor, welche posi-
tiven Veränderungen wir ge-
meinsam bewirken können! Als 
Gemeinderats- oder Stadtrats-
mitglied können Sie aktiv an 
Entscheidungen teilhaben, die 
das tägliche Leben jedes Einzel-
nen von uns beeinflussen. Von 
der Verbesserung der lokalen In-
frastruktur über Umweltschutz-
projekte bis hin zur Förderung 
des Zusammenlebens – die 
Möglichkeiten sind vielfältig.
Warum sollten Sie sich zur Wahl 
stellen? Weil Ihre Stimme zählt, 
Ihre Ideen von Bedeutung sind 
und Ihr Engagement den Unter-
schied machen kann. Sie haben 
einzigartige Perspektiven, Ta-
lente und Leidenschaften, die 
unsere Gemeinde bereichern 
werden. Ihr Einsatz kann dazu 

beitragen, eine lebendige, inklu-
sive und florierende Gemein-
schaft zu fördern.
Der Weg mag herausfordernd 
sein, aber er ist es wert. Durch 
Ihre Kandidatur zeigen Sie nicht 
nur den Willen zur Verände-
rung, sondern auch den Glauben 
an die Kraft der Gemeinschaft. 
Sie werden Teil eines Teams, das 
gemeinsam daran arbeitet, das 
Beste für alle Bewohner zu errei-
chen.
Wir werden Ihnen in den kom-
menden „Hallo Nachbarn“ die 
am 9. Juni 2024 stattfindende 
Kommunalwahl vorstellen. Von 
der Wählbarkeit über die Rechte 
und Pflichten bis hin zu den 
Aufgaben von Gemeinde- oder 
Stadträten.
Lassen Sie uns die Zukunft unse-
rer Gemeinde gemeinsam ge-
stalten. Jede Stimme, jeder Bei-
trag, jede Idee zählt. Die Ent-
scheidung, sich zur Wahl zu 
stellen stärkt unsere Demokra-
tie.
Wir sind die Architekten unse-
rer eigenen Realität. Lassen Sie 
uns gemeinsam diese Chance 
nutzen und unserer Gemeinde 
eine Stimme geben, die für alle 
spricht. Die Zukunft beginnt 
hier und jetzt, und Ihre Teilnah-
me macht den Unterschied. Stel-
len Sie sich vor, welches erstaun-
liche Kapitel wir gemeinsam 
schreiben können.

Mit optimistischen Grüßen,
 

René Schernikau

auf eiNeN kaffee mit reNé scherNikau auch für VereiNe

Live oder digital

Ihr Verein hat Fragen oder 
Anregungen rund um die 

Verbandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck? Dann melden Sie sich 
bei uns und vereinbaren mit 
uns Ihren persönlichen Termin 
mit Ihrem Verbandgemeinde-
bürgermeister. Herr Schernikau 
bietet Ihnen wie gewohnt keine 
festen Sprechstunden an, son-
dern wir suchen mit Ihnen zu-
sammen einen Termin, der in 
Ihren Alltag passt, was sich in 
der Vergangenheit als ge-
wünscht herausgestellt hat. 
Wer das Gesprächsangebot des 
Verbandsgemeindebürgermeis-
ters im Rahmen einer Videokon-
ferenz oder einem Gespräch vor 
Ort in der Verwaltung in Gold-
beck annehmen möchte, wird 
gebeten, sich vorab unter Tele-
fon 039388 / 971-0 oder sekreta-
riat@arneburg-goldbeck.de, für 
die Sprechstunde anzumelden. 
Wenn Sie sich für eine Video-
konferenz entscheiden, wird Ih-

nen im Anschluss daran ein Link 
zur Teilnahme an dem digitalen 
Gespräch versandt. Sie benöti-
gen dafür eine Internetverbin-
dung, eine E-Mail-Adresse und 
ein Endgerät mit Kamera, Laut-
sprecher und Mikrophon oder 
ein Smartphone. Sollten die 
technischen Voraussetzungen 
dafür nicht vorhanden sein, ist 
auch eine telefonische Einwahl 
möglich. Ihre E-Mail-Adresse 
wird nach Beantwortung Ihrer 
Fragen gelöscht.
Gehörlose, die gerne mit dem 
Verbandgemeindebürgermeis-
ter sprechen möchten, können 
ihren Gesprächswunsch per 
E-Mail an m.beiersdoerfer@ 
arneburg-goldbeck.de oder per 
Fax an die Nummer 039388/ 
971-69 senden. Die Sprechstun-
den werden, um allen Teilneh-
menden gerecht werden zu kön-
nen, auf eine Gesprächsdauer 
pro Person von jeweils maximal 
20 Minuten begrenzt.
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geburtstage Im februar 2024

arneburg
05.02. Gisela Nagel 95
12.02. Peter Fuchs 70
13.02. Ulrich Linke 70

eichstedt (altmark)  
ot baben
14.02. Irmtraut Mohr 70

goldbeck
07.02. Gerhard Naumann 75

goldbeck ot bertkow
13.02. Fritz-Reinhard Böde 70
27.02. Ingrid Heim  85

goldbeck ot Petersmark
03.02. Monika Mechow 70

hansestadt werben (elbe)
12.02. Burkhard Prothmann 75
23.02. Edelgard Schultz 75
26.02. Gerhard Schilling 80
28.02. Klaus Grube 70

hansestadt werben (elbe)  
ot berge
17.02. Johanna Böttcher 80

hassel 
08.02. Klaus-Dieter 
 Breitenfeldt 70
16.02. Lothar Brämer 70

hassel ot sanne
15.02. Klaus  Krebs 80

hassel ot wischer
19.02. Günter Böhm  80

hassel ot chausseehaus
22.02. Margitta Barkmann 70

hohenberg-krusemark 
16.02. Herbert Schulze 70

hohenberg-krusemark  
ot hindenburg
02.02. Marlies Tramp 70
08.02. Günter Tramp 70

iden
11.02. Edelgard Zarwel 75

rochau
08.02. Renate Fietz 75
19.02. Jochen Dobberkau 75
26.02. Günter Kyrian 70

rochau ot ziegenhagen
10.02. Barbara Wallstabe 70

gesuNdheit, wohlergeheN uNd Viel glück! 

allen Jubilaren die  
besten Wünsche  
zu ihrem Ehrentag!

Pfarrbereich  
köNigsmark

gottesdIenste & andachten:

da das Pfarramt Königsmark 
krankheitsbedingt bis auf 
Weiteres nicht besetzt ist, laden 
wir sie ganz herzlich dazu ein,  
im Januar und im februar die 
angebote der Pfarrbereiche 
osterburg, Klein schwechten, 
arneburg und Kossebau wahr
zunehmen. 

die wöchentlichen samstag
abendandachten in der Kirche 
in düsedau, 18:00 uhr, finden 
statt.

so | 04.02. (Sexagesimae)
10:30 Uhr | Walsleben
(Regionaler Gottesdienst)

so | 25.02. (Reminiscere)
09:00 Uhr | Meseberg
10:30 Uhr | Iden

gemeIndeVeranstaltungen:

Pfadfinderarbeit/ christenlehre/ 
flötenkreis:
Nach Absprache mit Gem.-Päd. 
Karin Diebel, Tel: 039390-81837

Konfirmandenarbeit des 
Pfarrbereiches Königsmark:
Pfarrhaus Osterburg: 
nach Absprache mit Pfr. Gordon 
Sethge, Tel: 03937-82695

Vertretung des Pfarramt Königs
mark in dringenden fällen:
vom 1. bis 4. februar:  
Pfrn. Annegret Doms,  
Klein Schwechten,  
Tel: 0172-800 86 76
vom 5. bis 18. februar:  
Pfrn. Janette Obara, Arneburg, 
Tel: 039321-2203 /  
0151-10 76 66 57
vom 19. bis 29. februar:  
Pfr. Gordon Sethge,  
Tel: 03937-82695 /  
0160-92 59 15 25

KIrchlIche nachrIchten
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aus den gemeInden

Vorlesetag mit reNé scherNikau iN arNeburg

Überraschungsbesuch für Klasse 1

Anlässlich des 20. Bundes-
weiten Vorlesetags besuchte 

Verbandsgemeindebürgermeis-
ter René Schernikau am 17. No-
vember die beiden ersten Klas-
sen der Grundschule Arneburg. 
Gemeinsam trafen sie sich im 
Mehrzweckraum, um dort ge-
bannt den beiden vorgetrage-
nen Geschichten zu lauschen. 
Mit Spannung und einigen La-
chern verfolgen die SchülerIn-

nen den Versuch von Peterson 
und Findus, einen gemeinen 
Hühnerdieb mit Feuerwerk und 
Schreckgespenst zu vertreiben. 
Für dieses tolle und lebendig 
vorgetragene Hörerlebnis 
möchten sich beide Klassen 
herzlich bei Herrn Schernikau 
bedanken.

L. FinkeKreip mit den  
Klassen 1a und 1b ,

Grundschule Arneburg

sV „rot-weiss VoN 1868“ arNeburg

Danke für TShirts von Sofidel 

Im Rahmen der Weihnachts-
feier der gesamten Jugend 

von Rot-Weiß-Arneburg wur-
den T-Shirt von Sofidel überge-
ben. Die Abteilungen Tischten-
nis, Reiten, Kegeln und Fußball 
möchten sich hiermit recht 
herzlich für die größzügige Un-

terstützung danken.
Weiterhin möchten wir alle 
sportbegeisterten Kinder und 
Erwachsen einladen, unseren 
Verein kennenzulernen. 

i. A. Gerd Kreip
SV „RotWeiß von 1868“ Arneburg
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ideN 

Neujahrsempfang
25 Folien hatte Idens Bürger-
meister Norbert Kuhlmann 

mit viel Arbeit für den „Neu-
jahrsempfang“ seiner Gemein-
de vorbereitet. Zum zweiten Mal 
nach Corona waren alle Einwoh-
ner wieder einmal eingeladen, 
um zu erfahren, was sich bei ih-
nen im vergangenen Jahr getan 
hat und was für das – nun mitt-
lerweile nicht mehr ganz neue – 
Jahr zu erwarten ist. Seit über 
16  Jahren verbindet Norbert 
Kuhlmann für diese Bilanz den 
Einwohnersprechtag mit einem 
„Neujahrsempfang“: „Das mag 
nicht jedem passen“, sagt er, 
„aber auch an diesem Abend 
können die Bürger Fragen stel-
len, die entweder sofort oder 
später schriftlich beantwortet 
werden.“ Und er erklärte, dass es 
die 16. Veranstaltung sei. Es hät-
ten mehr sein können, doch die 
Pandemie machte auch diesem 
traditionellen Treffen einen 
Strich durch die Rechnung. 
Der Saal im Gemeindehaus war 
prall gefüllt mit neugierigen 
Einwohnern. Für alle gab es Sekt, 
Bier, Kaffee oder andere Geträn-
ke. Und auf den Tischen, die 
u-förmig aufgestellt waren, 
warteten leckere halbe Bröt-
chen auf die Gäste – belegt mit 
Schinken, Käse, Zungen- oder Le-
berwurst. 
Genau eine Minute nach 19 Uhr 
eröffnete der Gemeindebürger-
meister den offiziellen Teil des 
Abends, und auf der großen Lein-
wand erschien der Schriftzug 
„Allen Anwesenden ein gutes, 

gesundes und erfolgreiches Jahr 
2024“. Diese Begrüßung nutzte 
Norbert Kuhlmann sofort, um 
sich bei allen Personen zu bedan-
ken, die in irgendeiner Form für 
die Gemeinde tätig sind – sei es 
ehrenamtlich oder beruflich.
Freude kam auf, als die Einwoh-
nerzahlen präsentiert wurden. 
Norbert Kuhlmann konnte ver-
melden, dass 760 Menschen in 
der Gemeinde Iden leben, drei 
mehr im Vergleich zum Vorjahr. 
Jeder Anstieg sei perspektivisch 
auch für die örtliche Grundschu-
le wichtig, die mittlerweile im 
Verbund mit Grundschule Gold-
beck zusammenarbeitet. 54 
Mädchen und Jungen besuchen 
mittlerweile in Iden die Schule, 
die höchste Zahl seit der Pande-
mie. Mit Stolz konnte der lang-
jährige Gemeinde-Chef bekannt-

geben, dass die Gemeinde wei-
terhin schuldenfrei ist und die 
Avacon-Stückaktien, die Iden be-
sitzt, einen Wert von 692.885 Eu-
ro haben. Das bedeutet zwar ein 
Minus gegenüber dem Vorjahr, 
fällt aber bedingt durch die allge-
mein suboptimale Wirtschafts-
lage noch gering aus.
Auch die Maßnahmen, die im 
vergangenen Jahr umgesetzt 
wurden, konnten sich sehen las-
sen: Die Neugestaltung der Turn-
hallen-Umgebung mit Fit-
ness-Parcours und Spielplatz, ge-
baut für 214.500 Euro, wovon 
90  Prozent Fördermittel waren, 
sodass Iden gut 21.500 Euro auf-
bringen musste. Oder der neue 
Zaun rund um den Spielplatz 
Neue Straße: Materialkosten 
2000 Euro und aufgestellt von 
den Gemeindearbeitern, sodass 
keine weiteren Kosten für 
Fremdfirmen entstanden. In 
Kannenberg und Iden wurden 
die Bushaltestelle behinderten-
gerecht mit Fördermitteln umge-
staltet. Betrag für die Gemeinde: 
7.000 Euro. Da die Kosten aber 
wahrscheinlich höher ausfallen 
werden, steht der endgültige Ge-
meindeanteil noch nicht fest.
2023 wurde der Gehweg der Lin-
denstraße in Kannenberg auf 
Vordermann gebracht. Der See-
graben wurde teilweise vom 
Holz befreit und für das Ge-
meindehaus gab es endlich 
neue Stühle: „Ich hoffe, ihr sitzt 
jetzt bequemer als zuvor“, sagte 

Norbert Kuhlmann mit einem 
Lächeln. Und tatsächlich prüf-
ten einige Gäste die Qualität der 
Polster, indem sie daran rieben. 
Dann erzählte Norbert Kuhl-
mann, was für 2024 geplant ist. 
Zum Beispiel soll eine halbano-
nyme Grabstätte auf dem Fried-
hof eingerichtet werden. Ab-
schnittsweise wird die Idener 
Straßenbeleuchtung saniert. 
Auch der Rastplatz am Elberad-
weg-Kannenberg bekommt ein 
neues Gesicht. Dafür wurden be-
reits 168.000 Euro Fördermittel 
bewilligt. Norbert Kuhlmann ist 
sicher, dass das Projekt abge-
schlossen wird und es für mögli-
che Mehrkosten eine Lösung gibt.
Bevor dann der inoffizielle Teil 
des Abends begann, bedauerte 
Norbert Kuhlmann, dass er das 
Versprechen, dass die Brücke am 
Ortseingang von Iden durch den 
Landkreis 2023 saniert werden 
soll, nicht halten konnte. Er sei 
aber zuversichtlich, dass dies 
2024 erfolgen werde. 
Damit beendete der Gemeinde-
bürgermeister seinen Vortrag 
und forderte die Einwohner auf, 
Fragen zu stellen oder Kritik zu 
üben. Doch alles schien klar und 
transparent, sodass es bei beleg-
ten Brötchen und Kaltgetränken 
gemütlich wurde. Bis in den spä-
ten Abend wurde geredet, über 
große und kleine Politik sowie 
natürlich über den neuesten Ge-
meindeklatsch…

Thomas Pfundtner

Zahlreiche Bürger waren ins Gemeindehaus gekommen. Auch Verbandsgemeindebürgermeister René Schernikau 
lauschte aufmerksam, was Norbert Kuhlmann zu berichten hatte.

Versprechen noch nicht eingelöst:  
Die Brücke am Ortseingang von Iden wurde im letzten Jahr nicht saniert.

Fotos: Thomas Pfundtner
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hort ideN

Weihnachtsaktionen

In der Adventszeit hatten 
die „Wichtel und Wichtelin-

nen“ des Hortes Iden jede Men-
ge zu tun. Da hieß es, Weih-
nachtsbäume zu schmücken, 
Sterne zu basteln, Plätzchen zu 
backen, Geschenke zu verpa-
cken, ein Weihnachtsprogramm 
vorzubereiten, und, und, und …!
Die Kinder konnten es kaum er-
warten, Ihre gebastelten Präsen-
te und Überraschungen endlich 
im Ort zu verteilen und Ihr 
Weihnachtsprogramm bei der 
Seniorenweihnachtsfeier auf-
führen zu können. Mit Liedern, 
wie „Oh Tannenbaum“ und „Lei-

se rieselt der Schnee“ konnten 
die Kinder die Senioren begeis-
tern. Nach Kakao und Kuchen 
gab es noch ein gemeinsames 
Ständchen mit Akkordeon und 
Keyboard zu „Alle Jahre wieder“. 
Und natürlich kam auch der 
Weihnachtsmann zu den Kin-
dern im Hort Iden und brachte 
Geschenke und Süßigkeiten und 
bedankte sich damit bei seinen 
fleißigen „Weihnachtswichteln“. 
Allen Helfern und Unterstüt-
zern ein herzliches Dankeschön 
und alles Gute für das Neue 
Jahr!

Das Hortteam Iden

ImPressum hallo nachbarn
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rochau

Neujahrsempfang
Der Verbandsgemeinde-Bür-
germeister hatte zum Neu-

jahrsempfang in die frisch sa-
nierte Mehrzweckhalle nach Ro-
chau geladen. Neben vielen 
Bürgerinnen und Bürgern aus 
den Mitgliedsgemeinden konn-
te René Schernikau unter ande-
ren auch Dr. Herbert Wollmann 
(MdB), Landrat Patrik Puhl-
mann, die Vorsitzende des Kreis-
tages, Annegret Schwarz und 
weitere Bürgermeister herzlich 
begrüßen. 
Gleich zu Beginn seiner Rede 
hob er die Bedeutung des Neu-
jahrsempfangs als einen Ort der 
Begegnung und des Austauschs 
hervor. Dann übergab er das 
Wort an Pastorin Janette Obara 
vom Pfarrbereich Arneburg. Sie 
begann mit den Worten: “Jeden 
Tag verschenkt Gott Lebenszeit. 
Es ist das kostbarste Geschenk, 
das wir erhalten können.“ Und 
dann fordert sie ihre Zuhörer 
unter dem Motto der Fastenzeit 
2024 auf: „Komm rüber! Sieben 
Wochen ohne Alleingänge!“ Na-
türlich ist es wichtig, auch ein-
mal alleine mit sich zu sein, aber 
genauso wichtig ist die Gemein-
schaft, das Miteinander. Damit 
bestätigte sie genau die Worte 
Schernikau‘s: „Gemeinsam kön-
nen wir heute zurückblicken, Er-
fahrungen teilen und optimis-
tisch in die Zukunft schauen.“
Trotz schwieriger Rahmenbe-
dingungen hat die Verbandsge-
meinde im letzten Jahr viel er-
reicht. Ein Meilenstein war da-
bei die Verleihung des Titels 
13.  Zukunftsstandort in Sach-
sen-Anhalt für den Industrie 
und Gewerbepark in Arneburg. 
„Aber auch die vielen erfolgrei-
chen Projekte in den Gemein-
den sind Beispiele für die groß-
artige Arbeit, die wir als Ge-
meinschaft geleistet haben“, so 
Schernikau weiter. Im Jahr 2024 
wird sich die Verbandsgemein-
de und mit ihr die Bürgerinnen 

und Bürger weiterhin den Her-
ausforderungen der Zeit stellen. 

Die gemeinsame Zukunftsent-
wicklung steht dabei an erster 

Stelle der Agenda. Davon zeu-
gen nicht zuletzt die Planungen 
in den Gemeinden und Städten. 
Beispielhaft sei hier der Ausbau 
des digitalen Rathauses oder die 
Gespräche zur neuen Risikoana-
lyse genannt. Aber auch in den 
Kitas, Schulen und Horten wird 
sich einiges tun.
Im Anschluss überreichte René 
Schernikau im Namen des Städ-
te- und Gemeindebundes Sach-
sen-Anhalt dem Bürgermeister 
der Gemeinde Iden und langjäh-
rigen Vorsitzenden des Ver-
bandsgemeinderates Norbert 
Kuhlmann für sein herausra-
gendes Engagement die Ehren-
nadel in Silber. Gleichzeitig 
nutzte er die Gelegenheit, seine 
langjährige Stellvertreterin und 
Leiterin des Bauamtes Simone 
Kuhlmann zu verabschieden. 
Mit herzlichen Worten bedank-
te er sich für die konstruktive 
Zusammenarbeit, wünschte ihr 
alles Gute und viele glückliche 
Jahre im Ruhestand.
Mit dem Satz „Das neue Jahr ist 
wie ein unbeschriebenes Buch 
voller Möglichkeiten und Chan-
cen“ rief Renè Schernikau zum 
Schluss seiner Rede alle Bürge-
rinnen und Bürger der Ver-
bandsgemeinde auf, an diesem 
Buch mitzuschreiben. 2024 ste-
hen auch in unserer Verbands-
gemeinde wieder Kommunal-
wahlen an. Damit hat jeder die 
Möglichkeit zur direkten politi-
schen Teilhabe an Entschei-
dungsprozessen.
Mit einem herzlichen Applaus 
bedankten sich die Gäste des 
Abends nicht nur beim Gastge-
ber, sondern auch bei Julian 
Gorus von der Kreismusikschule 
„Ferdinand Vogel“ und der Ro-
chauer Carnevals Gemeinschaft 
für die kulturelle Gestaltung des 
Neujahrsempfangs.  

Hannes Rühlmann
Rochauer Pressedienst
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tolle erste abeNdVeraNstaltuNg der 59. sessioN iN rochau

Rochauer Karnevalisten rocken den Saal
Nach und nach füllte sich an 
diesem Samstagabend der 

Saal in der Rochauer Mehr-
zweckhalle mit fröhlichen, fan-
tasievoll kostümierten Men-
schen. Die Rochauer Carnevals 
Gemeinschaft hatte zur ersten 
Abendveranstaltung der 59. Ses-
sion geladen. Neunzehn Pro-
grammpunkte erwarteten die 
Gäste, bevor zu später Stunde 
das Prinzenpaar Rico der I. und 
Prinzessin Syrka die I. gemein-
sam mit dem Elferrat offiziell die 
Tanzfläche eröffnet haben. 
Doch bis es soweit war, präsen-
tierten Funken, Partysänger, 
Büttenredner und Männerbal-
lett einen bunten Blumenstrauß 
ihrer karnevalistischen Kreativi-
tät. Würde monatelanges trai-
nieren, proben und werkeln am 
Ende auch die erhofften Früchte 
tragen? 
Erfahrene Karnevalisten stan-
den neben Newcomern auf der 
Bühne und die Alt-Funken be-
wiesen mit ihrer Sketch- und 
Tanzeinlage einmal mehr, dass 
sie noch lange nicht zum alten 
Eisen gehören. Präsident Frank 
Bräuer konnte an diesem Abend 
neben vielen weiteren Gästen 
und Abordnungen befreundeter 
Vereine auch die Prinzenpaare 
aus Kakerbeck, Dähre und Klötze 
begrüßen. So war es dann nur 
naheliegend, dass ihre Hoheiten 
mit einem schwungvollen Wal-
zer die Kussfreiheit einläuteten, 
nachdem Erna Kartusche ein 
wenig aus ihrem Leben geplau-
dert hatte. Weitere Höhepunkte, 
die den Saal zum Brodeln brach-
ten, waren unter anderem die 
Tanz-Acts der Funken oder die 
Barby-Adaption des Männerbal-
letts. Bei Gesangseinlagen mit 
Abba- und Jürgen Drews-Titeln 

füllte sich dann auch schnell der 
Aufmarschgang zwischen den 
Tischreihen mit tanzfreudigen 
Zuschauern. Immer wieder 
schallten Rufe wie „Zugabe … Zu-
gabe …“ durch die Halle. Johann, 
ein aus der Riep‘schen Karne-
valsdynastie stammender 
Spross, nutzte dann auch gleich 
die Gelegenheit, um über die 
Hochzeit seiner Eltern zu berich-
ten. Zwischendurch legte die Os-
terburger Band „No Limit“ im-
mer mal wieder eine Schippe 
drauf und trug ihren Teil zur fan-
tastischen Stimmung bei. Doch 
was wäre eine Karnevalsveran-
staltung ohne Zackmann, Kano-
nier, den vielen fleißigen Hel-
fern und Sponsoren hinter den 
Kulissen? Sie alle hatten ihren 
Anteil an diesem gelungenen 
Abend. Am Ende des offiziellen 
Programms befragt, war das Pu-
blikum begeistert bis „mega ge-
flasht“, so die Kommentare. Der 
Mix aus bekannten und neuen 
Programmpunkten hatte genau 
den Geschmack der Gäste ge-
troffen. Prinz Markus II. aus Däh-
re, er war mit ihrer Lieblichkeit 
Prinzessin Lisa angereist, ließ es 

sich dann auch nicht nehmen, 
dem Rochauer Männerballett 
noch einmal besonders zu huldi-
gen. Schließlich hat er seine 
Wurzeln in Rochau und gehörte 
vor Jahren selbst dieser tollen 
Truppe an. 
Auf jeden Fall war es ein gelun-
gener Abend voller Emotionen. 
Also dann bis bald, wenn der 
Schlachtruf „Rochau – es lacht“ 
wieder durch den Saal schallt.

Am 03.02.2024 um 19.19 Uhr 
startet die dritte und damit 
auch letzte Abendveranstaltung 
der 59. Session! Hier sind noch 
Restkarten erhältlich. 

Am 17.02.2024 um 15.15 Uhr 
findet die beliebte Nachmittags-
veranstaltung der RGC statt. 
Auch in diesem Jahr wird ein 
Sonderbus mit folgenden Ab-
fahrtszeiten und Einstiegsorten 
eingesetzt: 
12.30 Uhr 
Stendal, Stadtseeallee  
,,Am Springberg“
12.35 Uhr 
Stendal, Stadtseeallee ,,Netto-
markt“
12.40 Uhr 
Stendal, ZOB am Bahnhof
12.45 Uhr 
Stendal, ehemals Schlachthof
12.50 Uhr
Stendal, Osterburger Straße am 
Sportplatz
12.55 Uhr
Borstel, Alter Bahnhof
13.15 Uhr 
Beelitz, Bushaltestelle
13.20 Uhr 
Lindtorf, Bushaltestelle

13.25 Uhr 
Baben, Bushaltestelle  
13.30 Uhr
Goldbeck, Bushaltestelle  
NP Markt  
13.35 Uhr 
Goldbeck, Bushaltestelle  
Alte Grundschule  
13.40 Uhr 
Klein Schwechten, Bushalte-
stelle  
13.45 Uhr 
Häsewig, Bushaltestelle  
13.50 Uhr
Rochau

Karten für den 03.02. und die 
Nachmittagsveranstaltung am 
17.12. können bei Thomas Schei-
nert telefonisch oder per Whats-
App unter 0174-7018784 reser-
viert werden.

Schlussendlich startet dann am 
18.02.2024 um 15:00 Uhr der 
fröhlich bunte Kinderkarneval. 
Es ist eine Veranstaltung, ge-
staltet von Kindern der RCG für 
Kinder. Natürlich sind auch alle 
Eltern, Omas und Opas, Tanten 
und Onkel herzlich willkommen. 
Schon jetzt steigt die Spannung. 
Wer ist das Kinderprinzenpaar 
der 59. Session? Das Geheim nis 
wird an diesem Nachmittag ge-
lüftet. Hierfür gibt es die Ein-
trittskarten am Veranstaltungs-
tag an der Kasse in der Rochauer 
Mehrzweckhalle.  

Hannes Rühlmann
Rochauer Pressedienst

info
Weitere Informationen unter 
www.rochau-es-lacht.de. 
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ziegeNhageN

Installation eines  
stationären Blitzers

Im Rahmen des Neujahrs-
empfangs 2024 der Ver-

bandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck unterzeichneten Landrat 
Patrick Puhlmann und Dirk 
Zeidler, Bürgermeister der Ge-
meinde Rochau, eine Vereinba-
rung. Sie bildet das Grundgerüst 
für die Installation eines statio-

nären Gerätes zur Geschwindig-
keitsüberwachung in der Ortsla-
ge Ziegenhagen direkt an der B 
189. 
Seit Jahren kämpfen die An-
wohner für eine dauerhafte Lö-
sung ihres Verkehrsproblems 
und gingen damit auch an die 
Öffentlichkeit. 

Im letzten Jahr wurden ver-
stärkt Geschwindigkeitszählun-
gen und -messungen durchge-
führt. Die Ergebnisse bestätigen 
die Sorgen der Ziegenhagener. 
Um die 8000 Fahrzeuge passie-
ren an einem normalen Tag den 
Ort. Etwa 1300 Fahrzeuge waren 
schneller als 55 km/h unter-
wegs. Spitzengeschwindigkei-
ten von bis zu 171 km/h wurden 
auf der knapp 300 m langen 
Ortsdurchfahrt gemessen. Es 
folgten intensive und vor allem 
konstruktiv sachbezogene Ge-
spräche mit allen Beteiligten. 
Letztendlich überzeugten die 
handfesten Argumente und ein 
solides Finanzierungskonzept 
die Entscheidungsträger. 

Hannes Rühlmann
Rochauer Pressedienst

werbeN

Expedition am BiosphärenTag
Am 18. Januar war wieder 
Biosphären-Tag. Wie freuen 

uns immer, wenn Frau Müller 
mit ihren tollen Angeboten zu 
uns kommt. Eigentlich wollten 
wir Vogelfutter-Hilfen herstel-
len, aber das hatten wir schon 
am Anfang der Woche mit Frau 
Lange und Frau Stockmann ge-
macht. Da so tolles, sonniges 
Wetter war, nahmen wir gern 
Frau Müllers Plan B an.
Wir gingen gemeinsam auf Spu-
rensuche zum Deich. Tatsäch-
lich konnten wir viele Spuren 
entdecken z. B. von großen und 
kleinen Menschen, Hunden und 
Katzen aber auch Spuren von 
Fuchs, Hasen und Mäusen und 
Vögeln. Das war sehr interes-
sant und Frau Müller hat uns in-
teressante Sachen dazu erzählt. 
Auf einmal bemerkten wir am 
Deich etwas Lebendiges! Es war 
ein Nutria, der sich Futter such-
te. Wir gingen langsam und lei-
se auf ihn zu und konnten sein 
Gesicht mit den Barthaaren er-

kennen, seinen langen Schwanz 
und seine Bewegungen. An sei-
nen Pfoten-Abdrücken konnten 
wir die Schleifspuren seines 
Schwanzes erkennen. Das war 
interessant. 

Mit einem Fernglas, was jedes 
Kind bekam, schauten wir nach 
Vögeln, die auf dem Eis saßen, 
da waren Höckerschwäne, Wild-
gänse, Enten und Krähen. Fast 
zwei Stunden dauerte unsere 

Expedition. Es war ein wunder-
schöner und spannender Vor-
mittag.

Kindertageseinrichtung 
„Storchennest“ Werben (Elbe)

eiNladuNg

Versammlung 
der Jagd 
genossenschaft 
Möllendorf

Hiermit laden wir alle Ei-
gentümer von Grundflä-

chen des Jagdbezirkes Möllen-
dorf zur Vollversammlung ein.
ort: Saal Möllendorf
Datum: 23.02.2024, 19.00 Uhr
Tagesordnung:
1.  Begrüßung, Eintragung der 

Mitglieder in die Anwesen-
heitsliste   und Abgleich mit 
dem Jagdkataster

2.  Feststellung der Beschlussfä-
higkeit und Ordnungsmäßig-
keit  der Ladung

3.  Verlesen und bestätigen der 
Tagesordnung

4.  Bericht des Vorsitzenden
5.  Bericht des Kassenführers
6.  Bericht des  Kassenprüfers 
7.  Bericht Jagdpächter 
8.  Sonstiges
Im Anschluss laden wir Sie zum 
Jagdessen ein.            Der Vorstand
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1. halbjahr 2024

Tourenplan  
Fahrbücherei Landkreis Stendal
Tour arneburg
10.01., 31.01., 21.02., 13.03., 03.04., 24.04.,15.05., 05.06.2024
Arneburg Schule 10:30 – 13:15 Uhr
Krusemark Kindergarten 13:30 – 14:30 Uhr
Hindenburg Breite Str. 14:40 – 15:00 Uhr
Arneburg Bahnhofstr. 15:20 – 16:25 Uhr
Eichstedt Gaststätte 16:45 – 17:15 Uhr
Baben Dorfmitte 17:30 – 17:50 Uhr

Tour Flessau
16.01., 27.02., 19.03., 09.04., 30.04.,11.06.2024
Rochau Kindergarten 11:00 – 11:30 Uhr

Tour Goldbeck
05.01., 02.02., 01.03., 05.04., 03.05., 31.05.2024
K. Schwechten Kindergarten 10:30 – 10:50 Uhr
Goldbeck Schule 11:10 – 12:50 Uhr

Tour Hassel
24.01., 14.02., 06.03., 17.04., 08.05., 29.05., 19.06.2024
Hassel Kindergarten 09:00 – 09:30 Uhr
Wischer Bushaltestelle 13:30 – 13:50 Uhr
Hassel Feuerwehr 14:30 – 15:00 Uhr
Tour Iden
18.01., 29.02., 21.03., 11.04., 02.05., 01.06.2024
Iden Kindergarten 10:30 – 11:00 Uhr
Iden Schule 11:00 – 12:10 Uhr
Rohrbeck Dorfmitte 12:20 – 12:40 Uhr

Tour Werben
23.01., 13.02., 05.03., 16.04., 07.05., 28.05., 18.06.2024
Werben Kindergarten 09:00 – 09:25 Uhr
Werben Marktplatz 13:50 – 14:20 Uhr

KontaKt / nähere informationen
Fahrbücherei des Landkreises Stendal
c/o Stadt- und Kreisbibliothek Osterburg-Stendal
Großer Markt 10
39606 Hansestadt Osterburg (Altmark)

Tel.: 03937 82974
E-Mail: fahrbibliothek@landkreis-stendal.de
Web: https://bibliothek.osterburg.de
https://www.landkreis-stendal.de/de/buecherbus.html

eiNladuNg 

Vollversammlung der  
Jagdgenossenschaft Bertkow 

am 15.03.2024 um 19.00 Uhr 
in der Gaststätte „Bayrischer 
Hof“ in Goldbeck 

Tagesordnung:
1.  Begrüßung, Feststellung der 

Beschlussfähigkeit und der 
Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung

2.  Verlesen und Bestätigung 
der Tagesordnung 

3.  Bericht des Vorstandes zum 
Jagdjahr  

4.  Kassenbericht zum Jagdjahr 
5.  Entlastung des Vorstandes 

für das Jagdjahr
6.  Wahl der Kassenprüfer für 

das Jagdjahr

7.  Bericht des Jagdpächters 
zum Jagdjahr 

8.  Beschlussfassung über die 
Verwendung des Jagdertra-
ges

9.  Anfragen, Hinweise  
10.  Schlusswort   

Aus organisatorischen Gründen 
bitte ich um Bestätigung Ihrer 
Teilnahme bis zum 01.03.2024 
unter der Tel.-Nr. 039388-29367 
oder 0170 5722248.

Andre Witwar
Jagdvorsteher
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serVIce

Sprechzeiten in der Verbandsgemeinde

allgemeIne sPrechzeIten / eInWohnermeldeamt
MO/MI nach Vereinbarung
DI 08:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 17:30 Uhr
DO 08:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 15:30 Uhr
FR 08:00 – 12:00 Uhr

stadtbüro hansestadt Werben (elbe)
 039393/217 
montag, 05.02.2024, 10:00 – 13:00 Uhr, Einwohnermeldeamt

schIedsstelle arneburggoldbecK
Die nächsten Sprechstunden der Schiedsstelle der Verbandsgemeinde  
Arneburg-Goldbeck finden am dienstag, 06.02.2024 von 16:30 bis 
17:30uhr im Verwaltungsamt Goldbeck statt. Ansprechpartner der 
Schiedsstelle ist Frau Angelika Wichmann, außerhalb der Sprechzeit unter 
Tel.: 039390-939950 oder 01520-7163623 zu erreichen.

erreIchbarKeIt der PolIzeIstatIon
Sitz: Arneburg, Breite Str. 15
 039321/518-23 Fax 039321/518-18
PHM Behrend  0151/74307100,  
PHM Treu  0151-74307099

Erreichbarkeit und Zuständigkeit im Rathaus Arneburg 

Breite Straße 14 a, 39596 Arneburg

bürgerdIenste und gemeIndeentWIcKlung
fachbereichsleiterin – Planung, stadtsanierung, hochbau/tiefbau:
Frau Kuhlmann, s.kuhlmann@arneburg-goldbeck.de  039321/518-40

rechtsangelegenheiten, Wahlen:
Herr Aßmuß   039388/971-13 
marco.assmuss@arneburg-goldbeck.de

allgemeine Verwaltung, sitzungsdienst: 
Frau Konert   039388/518-47

hunde/gewerbe/märkte: 
Herr Böker   039388/518-46

bürgerdIenste 
teamleiter bürgerdienste: 
Herr Deutsch, d.deutsch@arneburg-goldbeck.de  039321/518-30

feuerwehren: 
Frau Gruber  039321/518-35

ordnungsbehördliche aufgaben, Veranstaltungen:  
Frau Hack  039321/518-36

anmeldung Kitas und horte: 
Frau J. Stamm  039321/518-37

bürgerdienste – einwohnermeldeamt, fundbüro: 
Frau Ratajski 
einwohnermeldeamt@arneburg-goldbeck.de  039321/518-32 
Das Einwohnermeldeamt ist nur zu den Sprechzeiten besetzt.

tourismusbüro: 
Frau Jordan, tourismus@arneburg-goldbeck.de  039321/518-60

gemeIndeentWIcKlung 
teamleiterin gemeindeentwicklung, beitragserhebung: 
Frau Fleschner, k.fleschner@arneburg-goldbeck.de  039321/518-41

hochbau, dorferneuerung: 
Herr Ulbrich  039321/518-43

Vergabestelle, tiefbau: 
Herr Bethge  039321/518-45

allgemeine bauverwaltung, fähren, sportboothafen: 
Frau Bösner  039321/518-44

allgemeine bauverwaltung, friedhof, archiv: 
Herr Nix  039321/518-42 

Erreichbarkeit und Zuständigkeit im Verwaltungsamt  
in Goldbeck

An der Zuckerfabrik 1, 39596 Goldbeck
www.arneburg-goldbeck.de,  039388/971-0, Fax: 039388/971-69 

Verbandsgemeindebürgermeister:   
Herr Schernikau, r.schernikau@arneburg-goldbeck.de  039388/971-10

sekretariat:  
Frau Glaw    039388/971-11  
sekretariat@arneburg-goldbeck.de

förderberatung/Öffentlichkeitsarbeit: 
Herr Beiersdörfer    039388/971-12

bürgerdienste – einwohnermeldeamt/fundbüro:   
Frau Fanta    039388/971-33 
einwohnermeldeamt@arneburg-goldbeck.de

bürgerdienste – standesamt:  
Frau Aßmuß / Frau Fanta  039388/971-31 
standesamt@arneburg-goldbeck.de

fInanzen und zentrale dIenste
fachbereichsleiterin: 
Frau Hoedt, d.hoedt@arneburg-goldbeck.de  039388/971-20

Personal/gehalt/agh/amtsblatt:  
Frau K. Stamm    039388/971-14   
Frau Ehrenberg    039388/971-14 
amtsblatt@arneburg-goldbeck.de

teamleiterin finanzen/Kassenleiterin: 
Frau Dähnrich, a.daehnrich@arneburg-goldbeck.de  039388/971-21

Vollstreckung: 
Frau Dietrich   039388/971-23

Kasse:  
Frau Sandel   039388/971-22

geschäftsbuchhaltung:  
Frau Fichte   039388/971-26

steuern: 
Frau Drechsel   039388/971-25

zentrale dIenste 
teamleiterin zentrale dienste, liegenschaften/Kommunalvermögen: 
Frau Lindau, k.lindau@arneburg-goldbeck.de  039388/971-50

systemadministrator: 
Herr Sommer   039388/971-53 

gebäudemanagement: 
Frau Zander    039388/971-51

beschaffung: 
Frau Glomm   039388/971-52


